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Zusammenfassung – Das Thema Archäologie und Öffentlichkeit ist seit geraumer Zeit Gegenstand akademischer Diskussion und damit 
Teil archäologischer Selbstreflexion. Diese Entwicklung resultiert zu einem gewissen Teil aus der Hinwendung archäologisch-universitärer 
Forschung auf die mit der eigenen Vermittlungsarbeit verbundenen Fragestellungen. Dessen ungeachtet ist die im Titel genannte Bezie-
hung ein wichtiger Bestandteil der archäologisch-denkmalpflegerischen Arbeit. Die Vermittlung archäologischer Forschung in die Öffent-
lichkeit ist ein Aspekt ihres denkmalrechtlich abgesicherten Arbeitsauftrages. Ein anderer ist die „Trägerschaft öffentlicher Belange“. Sie 
lässt sich aus dem öffentlichen Interesse ableiten, das zur Einrichtung denkmalrechtlich abgesicherter, staatlicher Denkmalpflegestruk-
turen geführt hat. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ergeben sich in Deutschland aus der Kulturhoheit der Länder sehr 
unterschiedliche rechtlich-organisatorische Rahmenbedingungen (DNK, 2016). Diese rechtsverbindlichen Rahmenbedingungen sind als 
übergeordnete, abstrakte oder konkrete landespolitische Ziele immer Ausdruck eines öffentlichen Willensbildungsprozesses. Dieser be-
inhaltet neben rein fachlichen Zielen auch den Bereich der Daseinsvorsorge. Diese hebt konkret auf den nachhaltigen Umgang mit der 
Ressource archäologisches Erbe ab. Das Spektrum reicht hier von der Entwicklung der Ortskerne und Innenstädte bis hin zur Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamtes. Daneben steht das Aufgabengebiet der Bildung. Im Bereich der Planung kommen 
die Ziele Wachstum/Innovation zum Tragen. Diese umfassen z. B. die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und betrifft hier vor 
allem die Bereiche Bauleitplanung und Digitalisierung. Stichworte sind hier Open data und Open source. Andere Aspekte sind das vom 
archäologischen Erbe getragene Tourismus- und Naherholungspotenzial sowie eine damit zusammenhängende Wirtschaftsförderung. 
Letzteres wird durch schnelle, sachgerechte und transparente sowie rechtlich abgesicherte Beteiligungsverfahren im Bereich der Träger-
schaft öffentlicher Belange (TöB) getragen. Konkretes landespolitisches Ziel ist die Infrastrukturentwicklung. Sie enthält beispielsweise 
Hochwasserschutz, Instandhaltung der Infrastruktur, Straßenbau sowie den Breitband-, Stromnetz- oder Bahnausbau. Hierzu kommt die 
durch den globalen Klimawandel ausgelöste Energiewende. Dies alles hat konkrete Auswirkungen auf die fachliche Praxis der archäolo-
gischen Denkmalpflege und auf ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit: In das Handeln und die Entscheidungen der staatlichen Denkmalpflege 
fließen sowohl die (vielfältigen und diversen) Belange der Öffentlichkeit als auch die Interessen der Denkmale ein. Beides wird über 
rechtlich geordnete und überprüfbare Verfahren wahrgenommen und entspringt einem demokratisch legitimierten Willensbildungsprozess.

Schlüsselwörter – Archäologie; Denkmalschutz; DSchG; Bodendenkmalpflege; Denkmalpflegemanagement; Öffentlichkeit; Teilhabe; 
Partizipation; Schleswig-Holstein; Deutschland; Sharing Heritage; DGUF Tagung 2018

Title – Archaeology, society, public participation and its implementation on a federal level: A comment from an archaeological heritage 
protection authority in Schleswig-Holstein on a phoney academic debate

Abstract – Archaeology and Public Relations has been in the focus of academic debate for some time and thus can be regarded as being 
an integral part of an archaeological self-reflection. This trend is partially the result of challenging the mediation of archaeological research 
at universities. Notwithstanding, the issue of public participation in archaeology is important for a heritage protection authority, as the disse-
mination of research results is only one aspect of its legally defined remit. Another aspect is its obligation as public agency, which is a direct 
result of the public interest, which led to the establishment of a state-run monument protection in the first place. In contrast to other Europe-
an countries, the German model of „Kulturhoheit der Länder“ (cultural sovereignty of the Federal States of Germany) is very distinctive in 
terms of its statutory and management framework (DNK, 2016). This obligatory framework is an expression of the public decision-making 
process, which sets forth overriding, abstract and concrete principles. Aside from subject-specific goals, this also includes public services, 
which is set apart from a sustainable management of the ‚archaeological heritage‘ as resource. The range of obligations include the deve-
lopment of historical centres and inner cities, as well as the facilitation of citizen involvement and volunteering. An additional responsibility 
is education. In the area of planning, economic growth and innovation are the goals, which include job security and affects mainly land-use 
planning and digitalisation. ‚Open data‘ and ‚open source‘ are the keywords here. Other issues touch upon the potential for tourism and 
local recreation as well as related promotion of economic development, which is directly linked to the archaeological heritage. The latter 
is supported by a swift, proper, transparent, and legally secured public involvement in planning procedures, relating to its obligation as 
public agency, i.e. „Trägerschaft öffentlicher Belange“ (TöB). Concrete goals of the federal state’s government is infrastructure develop-
ment, which encompasses flood prevention, maintenance of infrastructure, road construction, as well as an expansion of the broadband, 
power grid, and railway infrastructure. Additionally, the planning goals of the energy reform have to be implemented as a consequence of 
global climate chance. All these issues have tangible effects on archaeological heritage protection practices and its public relations: The 
measures and decisions of a state-run monument protection agency is conditioned by the varied and diverse public interest, as well as 
the long-term protection goals for the monuments themselves. Both aspects are taken into account in legally defined procedures as direct 
consequence of a democratically legitimised decision-making process.

Key words – archaeology; heritage protection; heritage management; public participation; Schleswig-Holstein; Germany; Sharing Heri-
tage; DGUF conference 2018

Archäologische Informationen 43, 2020, 373-396
CC BY 4.0

Weitere Aufsätze 



Ulf Ickerodt

374

Einleitung

Das Thema ‚Archäologie und Öffentlichkeit‘1 hat 
sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem wich-
tigen Standbein der deutschen archäologischen 
Selbstreflexion entwickelt2. Es umfasst die Bedeu-
tung des archäologischen Erbes3 in seiner Funktion 
als (a) wissenschaftlich auswertbarer Sachquelle 
(z. B. Nestler, 1982; Frerichs, 1981), (b) administra-
tivem Begriff4 und (c) seiner außerwissenschaft-
lichen Funktion als gesellschaftlichem bzw. gesell-
schaftspolitisch genutztem Bedeutungsträger5.

Die thematische Etablierung ist wohl Ergebnis 
fortlaufender gesellschaftlicher Veränderungen 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Die damit einher-
gehenden politischen Werteverschiebungen ei-
nerseits und die fachlichen Etablierungs-, Um-
strukturierungs- und Neuverortungsprozesse6 
andererseits lösten allerdings nicht nur notwen-
dige fachliche und überfachliche Positionsbestim-
mungen aus, sondern auch eine ebenfalls zu lei-
stende Aufarbeitungsarbeit.

Dieses Ziel ist wiederum sowohl Produkt der 
angloamerikanischen Debatte der späten 1970er 
und 1980er Jahre7 als auch der konkreten Erfah-
rungen mit der NS8- und DDR9-Diktatur sowie 
der Nachwendezeit. Die jeweilige Instrumentali-
sierung des Faches als Bestandteil staatstragender 
säkular Religiosität (ickerodt, 2005; 2013c; 2014b; 
2014d) löst in dem hier besonders betrachteten 
deutschen Sprachraum konkret die Fragen nach 
der eigenen wissenschaftlichen, fachlichen, insti-
tutionellen und individuellen bzw. persönlichen 
Verantwortung aus (s. a. ickerodt, 2010a, 349).

Da die in diesem Umfeld stattfindenden Dis-
kussionen eher fachlich-historiografisch ausge-
richtete Diskurse sind, wurden zum einen struk-
turell-organisatorische Rahmenbedingungen und 
zum anderen die dialektische Beziehung von 
Vergangenheit und Gegenwart gerne überse-
hen. Vergangenheit entwickelt ihre konkrete 
Bedeutung jeweils nur in der Gegenwart. Diese 
Dialektik wurzelt in der anthropologischen Ge-
bundenheit der Bedeutung von Vergangenheit 
für das Menschsein. In Form von Sagen, Mythen 
oder eben von Geschichte sowie über die Alter-
tumskunde oder deren Sprosse ‚Archäologien‘ 
übermittelte Erfahrungen sind mit Blick auf ihre 
gesellschaftliche Funktion lediglich qualitativ, 
d. h. durch ihre spezifische Eigenart und den 
Grad der Reflektiertheit des historischen Erken-
nens determinierte, unterschiedliche Formen der 
Begründung von gesellschaftlicher Ordnung und 
Wirklichkeit via Vergangenheitslegitimation (s. a. 
ickerodt, 2008; 2011a).

In ihrer jeweiligen Ausprägung bieten sie al-
lesamt Deutungen und Erklärungen. Sie erzäh-
len als Ursprungsgeschichten vom Werden der 
Dinge. Informationen und Fakten werden zu tra-
genden Elementen der Konstruktion historischer 
Zusammenhänge. Es ist daher weniger die ar-
chäo logische Fachlichkeit selbst, sondern ihre 
ontologische Verhaftung, die die gesellschaftliche 
Relevanz von Archäologie in politischen Prozes-
sen begünstigt. Diese Rahmenbedingungen wer-
den fachlich gerne anders wahrgenommen. Der 
Umstand, dass die Idee eines historischen Erbes 
gleichermaßen Voraussetzung für die ‚Archäolo-
gie‘ und die entstehenden europäischen National-
staaten ist, bleibt eine fachliche Herausforderung.

Diese eigentlich zwangsläufige Bindung trägt 
als Teil des europäischen Verwissenschaftli-
chungsprozesses die archäologische Professiona-
lisierung und Institutionalisierung in der Über-
gangsphase sowohl vom 19. zum 20. Jh. als auch 
vom 20. zum 21. Jh. (s. a. ickerodt, 2005; 2008; 
2011a)10. Mit Blick auf den vertretenden Bereich 
der archäologischen Denkmalpflege – und hier 
die konkrete Zuständigkeit für das Land Schles-
wig-Holstein – wird als Teil des angeführten Pro-
fessionalisierungsprozesses neben der sich weiter 
spezialisierenden universitären wie außeruni-
versitären archäologischen Forschung der Schritt 
zum (archäologischen) Denkmalpflegemanage-
ment gemacht (s. a. Willems, 1998). Dieser Schritt 
führte dazu, dass die archäologische Denkmal-
pflege (entsprechend ihrer verwaltungsrechtlich 
festgelegten Funktion, Zuständigkeit und Aufga-
be) sich den Fragen von Teilhabe als politischem 
Ziel stellen muss, wie an anderer Stelle herausge-
stellt wurde (ickerodt, 2010a), und dieses (auch 
schon vorher) gemacht hat: Archäologie im dieN-
ste des Bürgers (z. B. lANdschAFtsverBANd rheiN-
lANd & rheiNisches Amt Für BodeNdeNkmAlpFlege, 
1997; s. a. segers-glocke, 2004; DNK, 2012). Diese 
allgemeine Aufgabe erfährt ihre Konkretisierung, 
nachdem die eigene Ur- und Frühgeschichte in 
das öffentliche Interesse gerückt ist und dabei die 
leitbildgebende Funktion der klassischen Anti-
ke abgelöst hat, in der rechtlichen Absicherung 
dieses Belangs (s. a. krAus, 2012). Dieses erfolgt 
in Form der Aufgaben der Denkmalpflege (Dpfl) 
und des Denkmalschutzes (DSch) in der sog. 
Trägerschaft öffentlicher Belange (TöB)11 über die 
jeweils zuständigen Stellen (Abb. 1-2). Die Di-
mensionen dieser drei Aufgaben werden in der 
universitären wie außeruniversitären archäolo-
gischen Forschung selten in ihrer administrativen 
oder politischen Funktion richtig verstanden12.
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Rahmenbedingungen von Partizipation bzw. 
Teilhabe in der ‚Archäologie‘

Teilhabe oder Partizipation, die ursprünglich kon-
kret politisches Engagement meinen, werden als 
Qualitätsmerkmal und -faktor europäischer De-
mokratie und politischer Steuerung angesehen 
(z. B. kAAse, 1997; BertelsmANN stiFtuNg, 2004). In-
haltlich geht es hier neben der gesellschaftlichen 
Identifikation mit archäologischen Inhalten und 
Institutionen insbesondere um persönliches bzw. 
individuelles Engagement in der archäologischen 
Feldpraxis13 oder in Denkmalschutz und Denk-
malpflege. Dies geschieht jeweils im Spannungs-
feld staatlicher und privater Unternehmungen14. 
Die Forderung nach individueller Selbstverwirk-
lichung trifft auf einen staatlichen Lenkungs- und 
Regelungsanspruch. Dieser muss in diesem Fall 
nicht nur die Interessen des archäologischen 
Erbes, sondern auch die aller sich für dieses Erbe 
interessierenden Akteure vertreten. Dieses Ziel 
konkretisiert sich letztlich in der Frage, wer was 
in welcher Form überhaupt ‚machen‘ darf oder 
sogar machen muss. Hier treffen die demokratisch 
definierten und rechtlich abgesicherten Ziele von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege (gAlliNAt, 
1997, 11-12) auf Partikularinteressen: (wissen-
schaftliche) Selbstverwirklichung stößt auf staat-
lichen Lenkungsanspruch, Partikularinteressen 
auf Gemeinwohlziele, Idealismus auf ‚Monetik‘ 
sowie die auch für die archäologische Denkmal-
pflege geltende Freiheit der Forschung auf die 
Grenzen von Erwerbsarbeit. Diese unklare Ge-
mengelage aus persönlichen und überindividuel-
len Zielen, aus fachlichen und außerfachlichen 
Strukturen (und deren Verständnis) muss und 
soll hier konkretisiert werden. 

Die diesen Prozess tragenden, auch heute 
noch funktionalen Mechanismen und Inhalte 
sind das Produkt des angeführten und hier nicht 
weiter auszuarbeiteten archäologischen Instituti-
onalisierungsprozesses. Dieser hat die ebenfalls 
genannten binnen- und außerfachlichen Dimen-
sionen und wird von einer weit über die rein 
wissenschaftlichen Inhalte hinausgehenden ge-
sellschaftlichen Bindungskraft getragen. Diese 
beruht letztlich auf der genannten weltanschau-
lichen gesellschaftlichen Bedeutung von zunächst 
Altertumskunde und später den Archäologien in 
den Gesellschaften der Moderne15. Die gesetzliche 
Regelung fachlicher Ziele ist sicherlich Ausdruck 
des entstehenden öffentlichen Interesses, das z. B. 
auch das schleswig-holsteinische Denkmalschutz-
gesetz trägt16. Dieses wird zweifelsohne von dem 
die (prähistorische) Archäologie kennzeichnenden 

und gleichermaßen zu berücksichtigenden Profes-
sionalisierungsprozess im letzten Drittel des 19. 
Jh. sowie in allen darauf aufbauenden fachlichen 
Bereichen bis in die Laienforschung getragen. Sy-
stematisches, regelhaftes und überprüfbares Wis-
sen wird zur Grundlage von Forschung und das 
individuelle Beherrschen dieses Wissens ist eben 
Voraussetzung zur Teilhabe. Allerdings steht die-
se Fachlichkeit in der öffentlichen Wahrnehmung 
neben anderen Annäherungen. Diese umfassen 
proto-, para- und pseudowissenschaftliche Ansät-
ze, die allerdings inhaltlich für die archäologische 
Forschung und Denkmalpflege keine Rolle spie-
len. Für beide ist dessen ungeachtet von besonde-
rer Relevanz, dass proto-, para- und pseudowis-
senschaftliche Inhalte eine vergleichbare soziale 
Funktion wie die ‚echte‘ Archäologie übernehmen 
können (himmelmANN, 1976; herrmANN, 1978a; s. a. 
ickerodt, 2005; 2008; 2010a; 2011a). Daher spielen 
sie bei der zu leistenden Vermittlungsarbeit dann 
sehr wohl eine gewichtige Rolle.

Motivationen für Teilhabe an der Landesarchäologie
Hinter dem individuellen Streben nach Teilha-
be an der Wissenschaft ‚Archäologie‘ steht ne-
ben einer häufig zu verzeichnenden Freude z. B. 
an der Praxis des Findens, Ausgrabens und des 
Sammelns an sich wohl die Frage nach dem ‚Was 
ist der Mensch?‘. Dieses bewusst artikulierte 
oder sich unbewusst äußernde gesellschaftliche 
Streben fragt primär nach dem Platz des (euro-
päischen) Menschen in der Geschichte und kom-
plementär dazu auch nach dem Anderen. Diese 
inhaltliche Auseinandersetzung wird durch die 
Aspekte Entwicklung bzw. Fortschritt, Abstammung 
und Differenzierung geprägt (ickerodt, 2020). Ih-
ren inhaltlichen Ursprung und Bezugspunkt ha-
ben diese drei Aspekte in der seit 1859 eta blierten 
Evolutionstheorie. Sie prägen mehr oder weniger 
offensichtlich in den Fällen fachliche und öffent-
liche Diskurse, in denen das archäologische Erbe 
Grundlage von Ursprungslegitimation ist (s. a. 
ickerodt, 2005; 2006; 2008; 2010a).

Die akkumulierende Akzeptanz von Archäo-
logie und das Ziel individueller Teilhabe selbst ist 
sicherlich Ergebnis eines mit der Moderne einher-
gehenden Entfremdungsprozesses von tradierten 
‚Vergangenheiten‘. Dieser Prozess ist mit einer 
immer stärkeren Differenzierung von Vergan-
genheit verbunden und verlangt, neben reinem 
Eskapismus, die konkrete Hinwendung zur Ge-
schichte oder zu vergangenen Kulturen sowie, 
im Zuge der europäischen Erforschung der Welt, 
auch zu der Geschichte der außereuropäischen 
Gesellschaften. Erst diese Beschäftigung ermög-
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licht eine konkrete Teilhabe an dem die Moderne 
prägenden historischen Denken17.

Diese hier apodiktisch herkommende Aussa-
ge verlangt allerdings der Relativierung, zumal 
sie durch den Grad der persönlichen Bildung de-
terminiert wird. Wissenschaftskompetenz mit der 
Bereitschaft zum Lernen trifft auf fehlende Wis-
senschaftskompetenz. Für letztere sind die durch 
methodische, systematische und kommunikative 
Regeln bestimmten Inhalte nicht verständlich 
und gerade deswegen entsteht hier die Vorliebe 
für einfache Deutungen, Aussagen und Botschaf-
ten. Insbesondere im Bereich der politischen Re-
ligiosität der NS-Zeit oder im Marxismus – aber 
nicht nur dort – zeigt sich der Umstand, dass ar-
chäologische Forschung mit eindeutig politischer 
Funktion gefördert wird18. D. h. man stößt immer 
in solchen sozialen Umfeldern auf ein großes In-
teresse an archäologischer Forschung, in denen 
diese eine eindeutig politische Funktion oder ein 
legitimierendes Ziel hat. Natürlich gilt dieser As-
pekt auch für proto-, pseudo- oder parawissen-
schaftliche Inhalte.

Im Hintergrund dieser Gesamtheit steht das 
theoretische Ziel einer wissensbasierten Gestal-
tung von Umwelt und Gesellschaft auf Grundlage 
von faktenbasiertem politischem Handeln. Grund-
lage ist hier also das Verständnis von historischen 
Zusammenhängen und Entwicklungspfadabhän-
gigkeiten19. Vor diesem Hintergrund müssen an 
dieser Stelle zwei Ebenen betrachtet werden20:
1. Auf der organisatorischen Ebene erfolgt die 

Umsetzung des Ziels einer wissensbasierten 
Umweltgestaltung im Bereich der schleswig-
holsteinischen Landesarchäologie in der Über-
tragung der TöB, die derzeit sowohl über die 
Denkmalliste und die Liste der Grabungs-
schutzgebiete als auch über die seit 1923 ge-
führte Landesaufnahme wahrgenommen wird. 

2. Auf der Akteursebene verlangt Teilhabe an der 
archäologischen Landesforschung sowohl von 
den Hauptberuflichen als auch von den Laien-
forschern und anderen Mitwirkenden, sich am 
Berufsethos der ‚Archäologie‘ zu orientieren. 
Das erfordert das Erlernen von Methodologie 
und Feldtechniken, die für die Erarbeitung von 
systematischem, regelhaftem und überprüf-
barem Wissen notwendig sind. Dabei erfolgt 
dieses ‚Erlernen‘ zumeist als praktische Übung 
und folgt fachlichen Entwicklungen, ohne 
im Einzelfall die Auswirkungen und Konse-
quenzen von Institutionalisierungs-, Professio-
nalisierungs- oder Spezialisierungsprozessen 
auf den Gesamtzusammenhang zu hinterfragen.

Teilhabe an der Landesarchäologie – Ebenen 
des bürgerschaftlichen Engagements und der 
Laienforschung
Grundsätzlich ist die Zuarbeit für die und Mit-
arbeit an der Landesaufnahme ein zentraler in-
dividueller Antrieb für ein Engagement in der 
Landesarchäologie. Dabei konzentriert sich hier 
die Teilhabe (in der historischen Genese) im Be-
reich der Forschung auf das Sammeln und die 
gelegentliche Teilnahme an Ausgrabungen so-
wie auf die Detektorarchäologie. Dadurch rücken 
die Primärquellen (Fundstellen, Befunde, Funde, 
Proben) in den Vordergrund des individuellen 
Interesses. Deren Auswertung in der Sekundärli-
teratur erhält schon weniger Beachtung.

Daneben steht der Bereich des Denkmalschut-
zes. In Schleswig-Holstein gibt es seit 1958 sog. Ver-
trauensmänner (heute Vertrauensleute). Diese neh-
men vor Ort die Interessen ‚ihrer‘ Denkmale war 
und führen ein Denkmalmonitoring durch. Hierbei 
besuchen sie die ihnen zugeordneten Denkmale 
mindestens einmal im Jahr und melden bzw. besei-
tigen kleinere Schäden. Zusätzlich bilden sie eine 
wichtige Schnittstelle in die lokale Verwaltung und 
Bevölkerung, wo sie nicht nur Inhalte, sondern 
auch die Belange von Denkmalschutz und -pflege 
aktiv vermitteln. Hierzu kommen unterschiedliche 
Vereine und Gesellschaften, die sich um die Pflege 
von konkreten Denkmalen kümmern. 

Dieses Engagement steht zumeist auch in 
Beziehung zum dritten Feld, auf dem aktive 
Teilhabe an Themen und Inhalten der Landesar-
chäologie erfolgt. Dies ist das Reenactment. In 
Schleswig-Holstein ist nicht nur eine Anbindung 
an Denkmale und damit verbundene Freilicht-
museen zu verzeichnen. Beispiele für diesen Fall 
sind das Archäologisch-Ökologische Zentrum 
in Albersdorf, die Wikinger-Häuser in Haitha-
bu oder das Freilichtmuseum in Starigard/Ol-
denburg i. Holstein. Daneben findet es auch an 
anderen Orten statt, wie beispielsweise in der 
nicht nach einem konkreten historischen Vor-
bild rekonstruierten Turmhügelburg Lütjenburg 
oder in dem im ErlebnisWald Trappenkamp. 
Das dortige Reenactment „Schlacht bei Suentana 
798 n. Chr.“ erfolgt in Zusammenarbeit mit den 
Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (AöR) 
und findet, genau wie im Lütjenburger Fall, an 
‚archäologiefreien‘ Orten statt. Ein dritter Aspekt 
ist das Aufgreifen archäologischer Themen in In-
szenierungen von Laienspielgruppen. Diese nut-
zen gerne die Nähe zu archäologischen Fundstel-
len wie die zu Haithabu oder zum Thorsberger 
Moor, um ihren Inszenierungen einen angemes-
senen Rahmen zu geben. 
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Dieses Reenactment-Umfeld, das sich trotz äl-
terer Vorläufer im Grunde genommen seit den 
1970er Jahren zunehmend entwickelt, bildet in-
haltlich einen gewissen Gegensatz zu den vorhe-
rigen Interessensgebieten. Zunächst einmal stehen 
Reenactments inhaltlich in einer etwas lockeren 
Verbindung zur archäologischen Denkmalpflege. 
Sie haben zumeist eine sehr spezifische Themen-
orientierung (‚Germanen‘, ‚Wikinger‘, ‚Slawen‘ 
usw.). Diese führt zur thematischen Spezialisierung 
und verbindet auf einer inhaltlichen Ebene eine 
zum Teil umfängliche Literaturrecherche mit dem 
Ansatz der experimentellen Archäologie21, ohne 
dabei allerdings immer deren wissenschaftliche 
Grundlagen einzuhalten. Auch setzen die Akteure 
dabei häufig auf einfühlendes Verstehen, um Wis-
senslücken auszugleichen22. Dennoch ermöglichen 
Reenactments, da hier Kommunikation zumeist 
auf einer persönlichen Ebene vor dem Hintergrund 
einfacher handwerklicher Tätigkeiten stattfindet, 
einen niedrigschwelligen und spontanen Zugang, 
der eigentlich kein Vorwissen benötigt.

Neben diesen praktischen Feldern steht die 
Möglichkeit der politischen Teilhabe an der ar-
chäologischen Denkmalpflege. Auf Landesebene 
gibt es den Denkmalrat und auf Kreisebene die 
Denkmalbeiräte. Sie haben jeweils eine gesetzlich 
geregelte, die Politik und Verwaltung beratende 
Funktion. Diese Möglichkeit der Teilhabe wird 
durch den Denkmalsalon flankiert, bei dem es 
sich um ein von der Wirtschaft gefördertes Gre-
mium handelt, das den persönlichen Austausch 
zwischen Akteuren, Interessensgruppen usw. 
befördern will.

Teilhabe an der Landesarchäologie – Verortung der 
fachlichen Diskussion
Während die Teilhabe an der Landesarchäologie im 
Grunde sehr praxisorientiert ist, wird das Manage-
ment dieser Teilhabe durch die zuständigen Denk-
malschutz- und Fachbehörden durch theoretische 
und praktische Rahmenbedingungen geprägt. Die-
se werden gelegentlich auch von ‚Praktikern‘ oder 
Anwendern nur selten in ihrer fachlichen, organi-
satorischen und rechtlichen Dimension und den 
sich daraus ergebenden Bedingtheiten verstanden. 
Häufig ziehen sich Akteure oder Betrachter auf 
‚fachliche‘ Aspekte, Gründe oder Begründungen 
zurück, da viele Inhalte und Handlungsmecha-
nismen eher durch Sozialisation vermittelt bzw. 
erlernt werden. Insbesondere in der fachinternen 
Diskussion stehen Meinungen einem rationalen 
Verstehen der verbindlichen, da rechtlich geregel-
ten administrativen Rahmenbedingungen entge-
gen23. Hinzu kommt, dass auch das Verständnis 

der fachlich - organisatorisch - rechtlichen Genese 
nicht unerheblich für das Verständnis des Verhält-
nisses von Archäologie und Öffentlichkeit (als je-
weils unbestimmte Begriffe) ist (z. B. kuNoW, 2002). 
Prägende Entwicklungspfadabhängigkeiten wer-
den gerne vollständig übersehen.

Eine Diskussion des Verhältnisses des Fachs 
Archäologie zur Öffentlichkeit benötigt hingegen 
eine konkrete Verortung, um sich in diesem Ge-
flecht aus Fachwissen, fachlichen und organisa-
torischen Zielen, praktischen Erfahrungen, recht-
lichen Rahmenbedingungen und den ‚eigenes 
Handeln‘ steuernden subjektiven Standpunkten, 
Meinungen und Behauptungen zurechtzufinden 
(ickerodt, 2013a, 28). Dessen ungeachtet werden 
die Rahmenbedingungen von unterschiedlichen 
Autoren gelegentlich sehr verkürzt oder verzer-
rend dargestellt (z. B. schücker, 2012; kArl, 2011; 
2012a; 2012b; 2014; 2016; kArl & möller, 2015). 
Auch scheint die vorhergehende, thematisch 
leicht anders, d. h. auf die eigene Praxis ausge-
richtete archäologisch-denkmalpflegerische Re-
flexion um dieses Thema kaum rezipiert24, the-
matisch relevante Projektarbeit (z. B. ickerodt & 
mAluck, 2008) oder berechtigte Einwendungen 
aus der denkmalpflegerischen Praxis (ickerodt, 
2011c) nicht wahrgenommen oder zur Kennt-
nis genommen worden zu sein. Dies ist eigent-
lich erstaunlich, da die Archäologie in Form der 
Denkmalpflege doch Teil der bundesdeutschen 
Verwaltung und damit nicht zuletzt Produkt 
des genannten öffentlichen Willensbildungspro-
zesses ist (Abb. 1).

Die heuristische Funktion der Begriffe 
Öffentlichkeit, öffentliche Meinung und 
öffentliche Verwaltung

Um die Rolle und Funktion von archäologischer 
Denkmalpflege fachlich beurteilen zu können, 
müssen zunächst drei wissenschaftlich nicht ein-
deutig bestimmbare Begriffe eingeordnet werden. 
Ihnen kommt in transdisziplinär-wissenschaft-
licher Perspektive eine heuristische Funktion zu. 
Die Begriffe Öffentlichkeit, öffentliche Meinung und 
öffentliche Verwaltung sind für das Verständnis 
von Partizipation von grundlegender Bedeutung 
(hillmANN, 1994, 625-626; s. a. sArciNelli, 1997; 
BertelsmANN stiFtuNg, 2004).

Öffentlichkeit bezeichnet gemeinhin gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen im Spannungs-
feld unterschiedlicher Akteursgruppen zu staat-
lichen Organen. Diese Polarität ermöglicht erst 
einen Willensbildungsprozess. Dabei wird Öffent-
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lichkeit als privater Wirkungsbereich dem staat-
lichen Wirken gegenübergestellt. Die Entstehung 
dieser Wechselbeziehung hängt wohl einerseits 
mit der Emanzipation des Bürgertums und an-
dererseits mit der Entstehung von National- und 
Territorialstaaten zusammen. Sie resultiert aus der 
Notwendigkeit, innerhalb von modernen Mas-
sengesellschaften geeignete Kommunika tions-
strukturen zu finden, um innerhalb der staatli-
chen Selbstorganisation Willensbildungsprozesse 
zu organisieren (hillmANN, 1994, 625-626).

Das Ergebnis von Willensbildungsprozessen 
wird gemeinhin als öffentliche Meinung akzeptiert. 
Allerdings ist die Wahrnehmung dieses Ergeb-
nisses immer hochgradig selektiv, da interessen-
geleitet und Peer-Gruppen-abhängig. Mit Blick 
auf die Archäologie ist davon auszugehen, dass 
die öffentliche Meinung, die zur Einrichtung und 
Etablierung der archäologischen Institutionen 
führte, auf anerkannten demokratischen Legi-
timationsprozessen basiert25. Grundlage ist das 
Rechtsstaatprinzip. Willensbildungsorgane sind 
die Parlamente, Parteien, Verbände sowie die 
‚Öffentlichkeit‘ in all ihren Facetten selbst. De-
ren Meinung wird formal als Ausdruck von An-

sichten, Werturteilen oder Willensneigungen der 
Allgemeinheit oder spezieller Teilgruppen ange-
sehen. Innerhalb von Willensbildungsprozessen 
kommt den Massenmedien in ihrer Gesamtheit 
die ambigue Rolle zu, dass sie die öffentliche 
Meinung sowohl abbilden als auch prägen (hill-
mANN, 1994, 624). 

Die konkrete Umsetzung von öffentlicher Mei-
nung als Ergebnis von Willensbildungsprozessen 
erfolgt letztlich durch die öffentliche Verwaltung. 
Deren Ziele sind durch die Rechtsordnung einer-
seits und politische Entscheidungen der jeweils 
zuständigen politischen und administrativen Ent-
scheider andererseits vorgegeben. Das gilt auch 
für die Boden- oder archäologische Denkmal-
pflege. Neben der zumeist als restriktiv verstan-
denen Eingriffsverwaltung im Denkmalschutz 
steht die auf freiwilliger Selbstverpflichtung ba-
sierende Denkmalpflege (gAlliNAt, 1997, 11-12). 
Sie umfasst im Bereich der planungsorientierten 
Denkmalpflege den heute immer wichtiger wer-
denden Aspekt der Daseinsvorsorge. Sie ist im 
Planungsrecht verankert und entspricht der TöB 
(hillmANN, 1994, 624-625; s. a. AtteNdorN, 2006). 

Aspekt

rechtlich fachlich organisatorisch

Ebene Denkmalschutz Denkmalpflege Verwaltung Funde Forschung

Bund (keine Zuständigkeit) Verband der 
Landes ar chäo-
logen e. V. (inkl. 
seiner Ar beits-
gruppen)

Kultusminister-Kon fe-
renz (KMK) (inkl. 
Ar beits grup pen, Deut-
sches Na tio nal komi tee 
f. Denk mal schutz)

Römisch-
Germanisches-
Zentralmuseum, 
Germanisches 
Nationalmuseum-
Nürnberg, Staatliche 
Museen Preußischer 
Kulturbesitz

Römisch-Germa-
nische-Kommission 
(=Abteilung des 
Deutschen Archäolo-
gischen Institutes

Land (politisch, 
fachlich [TÖB])

Oberste Denk mal-
schutz be hörde

./. Denkmalrat (ge setz lich 
ge re gelt, das Oberste 
D. be ra tend), Denk-
mal sa lon (pri vat, 
mei nungs bil dend)

./. ./.

Land (fachlich) Obere Denk mal-
schutzbehörde

Fachbehörde Denkmalbeiräte (Landes-) Museen Universitäten, 
außer  uni ver si tä re 
Forschungseinrich-
tungen, Denkmalfach-
behörden (hauptbe-
ruflich)

Kreis/Stadt/
Gemeinde

Untere Denk mal-
schutzbehörde

Vereine, 
Gesellschaften

./. (Regional-) Museen ./.

Individuell (keine Zuständigkeit) Vertrauensleute, 
Sammler, 
Detektorgänger

Vertrauensleute, Fach-
fir men (ent spre chend 
der recht li chen 
Rahmen be dingungen)

Sammlungen (pri vat, 
teil wei se öff ent lich), 
Museen

privat (teils genehmi-
gungs pflich tig 
[Feld ar beit], teils frei 
[Li te raturforschung])

Abb. 1  Vereinfachte, nach Ebenen und Aspekten aufgegliederte Übersicht über unterschiedliche Zuständigkeiten und Gremien, 
die das Skelett der staatlichen Denkmalpflege bilden. Sie helfen, die eigene fachliche Praxis abzustimmen oder steuern politische 
Willensbildungsprozesse. Die Rolle von NGOs oder der Einfluss von Forschungsförderung kann an dieser Stelle ausgeklammert 

werden, da beides durch denkmalrechtliche Regelungen einen vorgegebenen Handlungsrahmen hat.
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Methodologischer Rahmen und 
Diskussionsverortung

Die Begriffe ‚Archäologie‘ und ‚Öffentlichkeit‘ 
sind unbestimmt. Wissenschaftlich gesehen ha-
ben sie und das von ihnen repräsentierte Ver-
hältnis eine wichtige, heuristische Funktion, die 
zur Forschung aufruft (z. B. schücker, 2012). In 
welchem Verhältnis stehen archäologische Prak-
tiken zur ‚Öffentlichkeit‘? Welche Qualität hat 
die archäologische Binnenreflexion? Welche Per-
spektiven werden eingenommen? Wer generiert 
wie mediale und damit nicht zuletzt auch poli-
tische Unterstützung?

Derlei Fragen verfolgen zwei Stoßrichtungen. 
Werden sie nach innen gerichtet, dann sind sie 
mit Aspekten der Legitimität, Rechtfertigung 
oder Selbstkritik verbunden und gehen gleicher-
maßen von einer speziellen Gruppe aus, wie sie 
zumeist auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet 
sind. Werden sie nach außen gestellt, dann haben 
sie mit Erwartungshaltungen und Aufgabenstel-
lungen zu tun. Somit ist eine Untersuchung des 
Verhältnisses von ‚Archäologie‘ und ‚Öffentlich-
keit‘ aus Sicht der „Archäologie“ durch institutio-
nelle Verankerung sowie der personellen und 
finanziellen Ausstattung der Einrichtungen, ihrer 
Aufgaben und nicht zuletzt durch den Grad indi-
vidueller Vernetzung und individuellem Wissens 
und Sendungsbewusstseins ihrer Mitarbeiter ge-
prägt. Daher bedürfen die unbestimmten Begriffe 
‚Archäologie‘ und ‚Öffentlichkeit‘ nicht nur einer 
klaren Verortung. Auch die Perspektive des Fra-
genden muss klar erkenntlich sein, um Relevanz 
und Qualität von Aussagen zu bewerten. Ohne 
eine solche Einordnung besitzt die gestellte Fra-
ge – wissenschaftlich gesehen – kein heuristisches 
Potential. Vielmehr spiegelt sie persönliche Auf-
fassungen von Dingen wider, die dann mehr oder 
weniger begründet sein können. Eine solche Vor-
gehensweise kann dann möglicherweise bereits 
durch die Fragestellung an sich zu einer fach-
lichen Verunsicherung beitragen. Diese ergibt 
sich aus einer akkumulierenden Vielstimmigkeit 
von Meinungen, deren inflationäre Zunahme 
wiederum Resultat fachlicher Spezialisierung ist 
und zu einer Fragmentierung der Perspektiven 
auf fachliche Wirklichkeiten und Wirkzusam-
menhänge führt. 

Diese Entwicklung wird durch zwei Trends 
angetrieben. Der erste Trend ist die ungebremste 
Spezialisierung im Bereich der Forschung, die 
universitäts- oder forschungspolitisch befördert 
wird. Während Museen, Denkmalpflegeeinrich-
tungen und Ordinarien die (prähistorische) Ar-

chäologie als Teil der Landesgeschichte in ihrer 
gesamten Breite aus ihrer jeweiligen regionalen 
Perspektive vertreten müssen bzw. mussten, so 
ist dieser Ansatz in einem schleichenden Prozess 
in den Hintergrund getreten. Eine Konsequenz ist 
unabhängig der jeweils konkreten Gründe, dass 
die Spezialisierung und die damit verbundenen 
thematischen Setzungen von Lehrstuhlinhabern 
zunächst einmal auch Auswirkungen auf den 
akademischen Nachwuchs und damit auf spätere 
Arbeitsumfelder haben. 

Der zweite Trend, das Hineinwachsen der Ar-
chäologien in die die moderne Medien- und In-
formationsgesellschaft, ist das Produkt der Digi-
talisierung und der damit zusammenhängenden 
Informations- und Austauschmöglichkeiten (s. a. 
ickerodt, 2013a). Die Folgen dieser Entwicklung 
bilden ein gewisses Gegengewicht zum ersten 
Trend, der sicherlich schon aufgrund der Spezia-
lisierung zu einseitigen Themensetzungen führen 
muss. Diese können durch Herausgeberschaft 
abgeschottet werden und bilden dann ‚Publika-
tionsmonopole‘. Innerhalb dieser wird dann ex-
klusiv über die konkrete Teilhabe von Akteuren 
zwar entschieden. Sie bieten allerdings implizit 
auch Möglichkeiten der fachlichen Selbstkontrol-
le. Mit dem zweiten Trend entstehen daher nicht 
nur neue Austausch- und Darstellungsmöglich-
keiten, die einerseits zwar diese Monopole durch-
brechen, andererseits aber wegen der damit ver-
bundenen Pluralisierung auch den Aufbau neuer 
Strukturen der binnenfachlichen Selbstkontrolle 
erfordern. Was bedeutet hierbei „Fachlichkeit“?

Die Bewertung dieser Fachlichkeit als systema-
tisches und regelhaftes Wissen wird in sich immer 
stärker spezialisierenden Fachbereichen deutlich 
schwieriger, da hier das zu überprüfende Wissen 
zunehmend weniger als Teil des ursprünglichen 
Gesamtzusammenhanges und dessen historischer 
Bedingtheit erkennbar ist oder verstanden wird. 
Es kommt schon aus der Spezialisierung in Ver-
bindung mit dem Moment der Aufgabenwahr-
nehmung heraus zur Neubewertung von Daten, 
Informationen und Begriffen sowie den darauf 
aufbauenden Deutungen. Diese bilden dann je-
weils eigene Bedeutungszusammenhänge. Die da-
rin enthaltenen Verknüpfungen und Beziehungen 
sowie die darauf aufbauenden Fragestellungen 
ziehen jeweils weitere Spezifizierungen nach sich 
und werden gleichzeitig dadurch aus ursprüng-
lichen und folgenden Nutzungs- oder Geltungs-
bereichen herausgezogen. Das hat naturgemäß 
Auswirkungen auf die Bewertung von Innovatio-
nen: Was ist ‚echte‘ Innovation und was nur eine 
binnenfachliche Perspektivverschiebung?
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Bei der Betrachtung der beiden Begriffe ‚Ar-
chäologie‘ und ‚Öffentlichkeit‘ sind daher jeweils 
die eigene organisatorische Affi liation und deren 
Arbeitsauftrag, aber auch die jeweils eigenen, per-
sönlichen Perspektiven und Ziele genauso zu be-
nennen wie die eigenen Erfahrungen. Erst diese 
Verortung ermöglicht es, die Reichweite von Aus-
sagen zum Verhältnis von Archäologie und Öf-
fentlichkeit nachvollziehbar und reproduzierbar 
zu verorten bzw. zu bewerten und die theoretische 
Diskussion außerhalb des ‚Alles-ist-denkbar‘-Be-
reichs sachgerecht und zielorientiert zu führen.

Der archäologisch-denkmalpfl egerische Berufsethos 
zwischen Ideal und Leben
Weitere, die Diskussion tragende unbestimmte 
Begriffe sind Fachlichkeit und archäologischer Berufs-
ethos. Sie umfassen die genannten Selbstverständ-
nisebenen und erweisen sich als unbestimmte Be-
griffe ebenfalls als problematisch. Hier verweist 
Karl gelegentlich zu recht auf auch weiterhin ge-
meinschaftlich zu bearbeitende offene Fragen.

Zunächst prallt hier ein postuliertes, sich seit 
dem 19. Jh. entwickelndes Wissenschaftsbild, das 
nach überindividuellen Wahrheiten sucht und von 
spezifi schen Lebenseinstellungen getragen wird, 
auf heute entstandene verschiedene Formen des ar-
chäologischen Erwerbslebens. Es enthält eine Viel-
zahl von Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten 
sowie die von den Akteuren wahrgenommenen 
Rollen. Die Polarität von ‚philosophischem Kopf‘ 
und ‚Brotgelehrten‘ kennzeichnet dabei alle admi-
nistrativen, akademischen oder privatwirtschaft-
lichen Arbeitsumfelder. Diese Stereotypen haben 
eine starke Bedeutung für die sich institutionell ver-
ankernde Altertumskunde, Geschichte und letztlich 
auch für die unterschiedlichen Archäologien. Die in 
diesen Stereotypen enthaltene Erwartungshaltung 
kennt auch die Öffentlichkeit und generiert hieraus 
auch ihre spezifi schen Erwartungen. Inhaltlich ist 
das die Begriffe tragende Selbstverständnis irgend-
wo zwischen ‚Freiheit der Forschung‘ und ‚Dienst 
nach Weisung‘ sowie ‚Selbstaufopferung‘ und ‚Ei-
gennutz‘ oder ‚Idealismus‘ und ‚Materialismus‘ an-
zusiedeln. Die individuelle Ausgestaltung der sich 
hinter diesen Stereotypen versteckenden Rollen 
wird wiederum durch den spezifi schen institutio-
nellen Zusammenhang begrenzt. Die dort enthal-
tenen Gestaltungsmöglichkeiten und Rollen prägen 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung des indivi-
duel len ‚archäologischen‘ Selbstverständnisses 
(Abb. 2). Dieses ist wiederum Produkt sowohl des 
Zusammenspiels der jeweiligen Akteure als auch 
der jeweiligen Institutionsgeschichte und daher 
durch Entwicklungspfadabhängigkeiten geprägt.

Der archäologisch-denkmalpfl egerische 
Organisationsrahmen
Im Bereich der deutschen ‚Archäologie‘ umfassen 
die unterschiedlichen archäologischen Organisa-
tionsformen insbesondere staatliche bzw. private 
Museen, Denkmalschutz- und Denkmalfachbehör-
den, universitäre sowie außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, die privatwirtschaftliche 
Archäologie (Dienstleister, Fachfi rmen) und nicht 
zuletzt das ‚Ehrenamt‘. Deren jeweiliger Arbeits-
rahmen wird jeweils durch die geltenden öffent-
lich-rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen defi niert26. 

Vor diesem Hintergrund sind aus Sicht des 
Denkmalschutzes als Teil der staatlichen Selbst-
verwaltung beispielsweise alle anderen Akteure, 
die in das archäologische Erbe und im Falle von 
Denkmalen in deren Umgebung eingreifen, po-
tenzielle Antragsteller. Ihnen hat der Gesetzgeber 
konkrete Rahmenbedingungen gegeben. Diese 
soll und muss der Denkmalschutz überwachen. 
Die hier vorgegebenen Ziele sind fachlich und 
rechtlich durchzusetzen oder ihre Umsetzung 
kann in der Denkmalpfl ege auch als Teil freiwil-
liger Selbstverpfl ichtung erfolgen. Sie müssen von 
den archäologischen Denkmalschutz- oder Fach-
behörden neben deren (allgemeinen) Forschungs-
auftrag zwingend und entsprechend ihrer gesetz-
lich ebenfalls geregelten Zuständigkeiten und 
der vorhandenen Kapazitäten wahrgenommen 
werden. Diese Aufgabenwahrnehmung nennt 
man ‚pfl ichtgemäßes Ermessen‘, d. h. die Denk-
malschutzbehörde kann nicht, sondern muss im 
Sinne des Denkmalschutzgesetzes agieren. Hierin 
unterscheiden sich z. B. bereits Denkmalfach- von 
Denkmalschutzbehörden.

Be wer tungs 
ebe nen

Innovation
↕

Etabliert

Stase
↕

Außenseiter

Rolle

Orientierung

Spezialist
(Detailratio-

nalität)

Generalist
(System-

rationalität)

Wissen Neuerer Beob-
achter

Anwender

Kommunikation Wegbereiter Team-
arbeiter

Koordinator

Handlung Macher Umsetzer Perfektionist

Abb. 2  Vereinfachte Bewertungsmatrix der individuellen 
fachlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Beide bevorzugen 
akademischen Bildungs- und Berufserfolg. In der Alltagspraxis 

wird Erfolg eher über andere Aspekte defi niert. Daraus ergeben 
sich stereotype Rollenbilder, die auch die fachliche Teilhabe und 

öff entliche Wahrnehmung prägen.
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Daneben gelten u. a. auch verwaltungs-, eigen-
tums- oder urheberrechtliche Rahmenbedin-
gungen (z. B. höNes, 2003)27. Diese determi-
nieren in dem Maße die denkmalpflegerische 
Forschungspraxis und den operativen Betrieb, 
wie diese Praxis durch die jeweiligen beteiligten 
Akteure mitgetragen und umgesetzt wird. Daher 
muss in fach- und institutionsgeschichtlicher Di-
mension nicht nur die Frage nach dem spezifisch 
institutionellen Arbeitsauftrag, sondern auch die 
Frage nach der Aufgabenwahrnehmung oder 
Kompetenzentwicklung gestellt werden. 

Bezugspunkte für das fachlich gesicherte Wis-
sen und Methodik sind die Kriterien Richtigkeit, Ge-
nauigkeit, Nach- bzw. Überprüfbarkeit. Gemeinsamer 
fachlicher Bezugspunkt ist die archäologische Syste-
matik selbst und die sie tragenden Erfassungsstruk-
turen wie Landesaufnahmen, Inventarbücher und, 
in Abhängigkeit der Unterschutzstellungsverfah-
ren, von Denkmallisten oder -büchern. 

Neben den hauptamtlichen Strukturen, die sich 
(wenn auch verwaltungstechnisch unterschied-
lich aufgebaut) aus der Struktur von Unteren, 
Oberen und Obersten Denkmalschutzbehörden 
zusammensetzt (Abb. 3), wird die praktische ar-
chäologische Forschung und die Denkmalpflege 
heute regelhaft neben den Hauptberuflichen auch 
vom Ehrenamt und von beratenden Gremien 
(Denkmalrat, Denkmalbeirat, Denkmalsalon) ge-
tragen (s. a. Abb. 1). Zusammenfassend lässt sich 
konstatieren, dass deutlich mehr Akteursgruppen 
Einfluss im Fach haben oder auf das Fach nehmen 
als die zumeist bevorzugt genannten Sammler 
und Detektorgänger, für die der bereits zitierte R. 
Karl (2011; 2012a; 2012b; 2014; 2016; kArl & möl-
ler, 2015) in seinem Beitrag in der Hauptsache 
bessere Teilhabemöglichkeiten einfordert. 

Der Auftrag der Denkmalpflege in den 
Landesdenkmalschutzgesetzen – am Beispiel 
Schleswig-Holstein

Die archäologische Denkmalpflege ist ein kul-
turpolitisches Ziel (WiesANd, 1997)28, das in der 
Bundesrepublik Deutschland Produkt eines öf-
fentlichen Willensbildungsprozesses ist (z. B. 
mAier, 1975, 155)29 und dessen Umsetzung in der 
Zuständigkeit der Länder liegt (höNes, 1998)30. 
Dieser Willensbildungsprozess soll und kann 
in seiner Komplexität hier nicht nachgezeichnet 
werden, da er neben einer Vielzahl an Rechts-
feldern mit ihren allgemeinen und speziellen 
Gesetzgebungen31 und Satzungen, Verwaltungs-
ebenen und Zuständigkeiten32 auch eine Fülle an 

Gremien33 sowie Trägerschaftsstrukturen34 und 
Kultureinrichtungen umfasst. Neben den eigenen 
Kultureinrichtungen z. B. der Länder, wie archäo-
logische Museen oder universitäre Lehrstühle, 
steht die archäologische Denkmalpflege.

Das Archäologische Landesamt Schleswig-
Holstein (ALSH) ist als Teil der öffentlichen Ver-
waltung das Produkt der Umsetzung eines von 
der öffentlichen Meinung getragenen Willensbil-
dungsprozesses. Dieser führte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Schleswig-Holstein 1958 zum 
bundesweit ersten Denkmalschutzgesetz. Dieses 
regelte die Einführung einer dreistufigen Verwal-
tungsstruktur bestehend aus Oberster, Oberer 
und Unterer Denkmalschutzbehörde35 (Abb. 3). 
Deren Arbeit wird auf Landesebene durch den 
Denkmalrat36 und auf Kreisebene inzwischen 
durch mögliche, aber bisher noch nicht imple-
mentierte Denkmalbeiräte unterstützt. Deren 
beratende Funktion und Aufgaben ist wiederum 
im Denkmalschutzgesetz des Landes geregelt 
(dschg sh, 2015) (Abb. 1).

Den staatlich organisierten Kultureinrich-
tungen stehen sog. freie Träger gegenüber. Deren 
Spektrum reicht, wie eingangs dargestellt, von 
(Berufs-) Verbänden und Vereinen/Gesellschaf-
ten37 über hauptberufliche und ehrenamtliche Ak-
teure, die sich in der Denkmalpflege, den Museen 
oder der Forschung archäologisch engagieren. In 
Schleswig-Holstein sind dies neben den Haupt-
beruflichen z. B. die bereits angeführten staatlich 
bestellten Vertrauensleute, die SammlerInnen 
oder die Detektorgruppe sowie eine Vielzahl von 
archäologischen Vereinen38.

In dieser Hinsicht ist das Bild von Öffentlich-
keit und deren Partizipationsmöglichkeiten auch 
auf Landesebene durchaus deutlich komplexer, als 
es die bereits zitierte, den fachlichen Diskurs der-
zeit dominierende Literatur zeichnet. Diese nimmt 
gerne die Aufgabe einer ‚Gegenöffentlichkeit‘ war, 
um diesen zentralen Begriff der 68er-Bewegung zu 
bemühen, und versteht sich hier gerne als Anwalt 
von archäologisch interessierten Zielgruppen. Die 
dahinterstehenden Fakten und Aussagen können 
vor dem Hintergrund des hier dargestellten Ge-
samtbezugsystems als selektive Berichterstattung 
erkannt werden, die aufgrund fehlender Gründ-
lichkeit gelegentlich zu verzerrenden Darstel-
lungen führt. Hier kommt der Selbstanspruch wis-
senschaftlicher Objektivität und Wahrhaftigkeit 
immer dann an seine Grenzen, wenn die Rahmen-
bedingungen des betrachteten Systems nicht um-
fassend verstanden sind.

Dessen ungeachtet hat die archäologische 
Denkmalpflege als Teil öffentlicher Verwaltung 
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einen wichtigen Anteil bei öffentlichen Meinungs-
bildungsprozessen im Rahmen der Bauleit- oder 
Landesplanung (s. a. ickerodt, 2010a, 350). Sie 
kann als TöB fachlich erläuternd Stellung nehmen 
und fachlich regulierend eingreifen, auch wenn 
diese Möglichkeit jedem Einzelnen in den öffent-
lichen Beteiligungsverfahren im Baurecht prinzi-
piell auch offen steht39. Diese Struktur ist auf un-
terschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten durch Beteiligungsmöglichkeiten 
in Form von Informations-, Anhörungs-, Initia-
tiv-, Beratungs- und Mitentscheidungsrechten 
geprägt (ANderseN, 1997, 365). Daneben kann 
die archäologische Denkmalpflege aber auch, im 
verwaltungsrechtlichen Sinne entsprechend ihrer 
denkmalrechtlichen Ermächtigungen, durch Ver-
waltungsakte (VA) regulierend eingreifen.

Denkmalschutz und Denkmalpflege
War die antiquarische Forschung bis weit ins 19. 
Jh. eine private oder gelegentlich privatwirtschaft-
liche Aktivität und damit in vielerlei Hinsicht 
willkürlich, so setzt der Staat im Laufe des 19. 
und 20. Jh. im Denkmalschutz seinen Regelungs- 
und Lenkungsanspruch unter Berücksichtigung 
der Ziele der entstehenden Fachlichkeit durch. 
Ein sich zunehmend artikulierendes öffentliches 
Interesse fordert Denkmalschutz und denkmal-
pflegerische Ziele ein und macht beides schließ-
lich zur Aufgabe der Landesverwaltung. Zweck 
dieser hoheitlichen Aufgaben ist es, zunächst die 
Funde, dann Fundstellen und Denkmäler, deren 
Umgebung und schließlich sogar ganze Kultur-
landschaften insbesondere zu schützen und ihre 
Erforschung zu organisieren.
Grundsätzlich gilt dabei das Rechtsstaatsprinzip 
nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz, das die drei As-
pekte a) Begründungspflicht staatlichen Handelns, 
b) Transparenz der Willensbildung staatlicher Or-
gane und c) Informationsfreiheit umfasst40. Dabei 
sieht das hiermit verbundene Anfechtungs- und 
Appellationsrecht die Überprüfung staatlicher 
Entscheidungen und staatlichen Handelns durch 
unabhängige Organe grundsätzlich vor. Aus der 
damit verbundenen generellen Überprüfbarkeit 
ist eine prinzipielle Dokumentationspflicht von 
Verwaltungshandeln abzuleiten, wie sie z. B. im 
Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Informations-
zugangsgesetz (IZG-SH) oder Denkmalschutzge-
setz (DSchG SH, 2015) geregelt ist. Grundlage für 
transparentes Verwaltungshandeln kann z. B. ein 
genormter Prüfbogen zur Ermittlung des Denk-
malwertes sein (ickerodt, 2014e; 2014f).

Für den Denkmalschutz gilt gemäß Landesver-
waltungsgesetz § 136 LVwG (Form des Verwal-

tungsaktes), dass Verwaltungsakte, die förmliche 
Verfahren abschließen, schriftlich zu erlassen sind. 
Diese können gemäß § 16 LVwG (Wahrnehmung 
der Dienst- und Fachaufsicht) von den Fachauf-
sichtsbehörden überprüft werden. Die einzelnen 
Bundesländer haben hierzu mit der dreigliedrigen 
oder zweigliedrigen Organisation zwei unter-
schiedliche Ansätze entwickelt, über die der Voll-
zug von Denkmalschutz und Denkmalpflege im 
Sinne Gallinats organisiert wird (Abb. 3). 

Unter dem Begriff „Denkmalschutz“ werden ge-
meinhin alle Maßnahmen zusammengefasst, die 
die hoheitliche Durchsetzung der Ziele des Denk-
malschutzgesetzes erfordern. Grundlegend ist 
hierbei die Verpflichtung des Eigentümers eines 
archäologischen Kulturdenkmals. Die „Denkmal-
pflege“ setzt hingegen vor allem auf die Beratung 
von Eigentümern von archäologischen Kultur-
denkmalen sowie auf die Inventarisation und Er-
forschung der archäologischen Kulturdenkmale 
des Landes. Wichtigstes Werkzeug für die ar-
chäo logische Forschung und Denkmalpflegever-
waltung sind die seit dem frühen 20. Jh. geführten 
Landesaufnahmen, in der zentral alle Informatio-
nen zum archäologischen Erbe erfasst werden. 
Hinzukommen entsprechend der im jeweiligen 
Bundesland getroffenen Regelungen Denkmal-
bucheinträge oder Denkmallisten für bewegliche 
und unbewegliche archäologische Denkmale. 
Hier ist die Gesetzgebung in den letzten Jahren 
von konstitutiven Verfahren abgerückt41, das ip-
sa-lege Prinzip wurde auch in Schleswig-Holstein 
eingeführt (dschg sh, 2015). 

Forschungsinteressen Einzelner: Beispiele aus der 
Praxis
Archäologie ist ein Themenfeld, das nicht nur all-
seits interessiert, sondern auch eine Vielzahlt an 
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten bietet. Für die 
Regelung des Umgangs mit dem archäologischen 
Erbe des Landes sind die Obere und die Unteren 
Denkmalschutzbehörden zuständig. Deren Ver-
hältnis ist in Schleswig-Holstein in § 1 der Landes-
verordnung über die Einführung des Zustimmungs-
vorbehalts bei Genehmigungsverfahren betreffend 
archäologische Kulturdenkmale42 geregelt.

Das ALSH wird bei seiner Arbeit durch die 
ehrenamtlich tätigen, aber förmlich ernannten 
Vertrauensleute unterstützt (Boersch, 2010; 2011). 
Diese führen nicht nur regelhaft ein ‚Denkmal-
monitoring‘ durch, sondern helfen auch die Um-
setzung von Auflagen bei genehmigten Maßnah-
men zu kontrollieren. Daneben steht das große 
Feld der Berufs- und Laienforscher. Dies ist mit 
spezifischen Fragestellungen verbunden und – 
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insofern archäologische Feldmethoden eingesetzt 
werden – durch das ALSH zu bewerten. Zentrales 
Werkzeug und systematisches Bezugssystem ist 
die seit 1923 geführte archäologische Landesauf-
nahme (ickerodt, 2013b; 2014a; 2014c), die wie-
derum durch hauptberufliche Arbeit und Laien-
forschung fortlaufend gefüllt wird. Neben den 
‚traditionellen SammlerInnen‘, in deren Fokus in 
der Hauptsache Steingeräte und keramische Re-
likte stehen, hat sich die Detektorsucher in den 
letzten zehn Jahren unter dem Titel ‚Schleswiger 
Modell‘ etabliert (segschNeider, 2008; voN cArNAp-
BorNheim, ickerodt & siegloFF, 2015; 2016) und 
bundesweit oder europaweit einen gewissen Bei-
spielcharakter gewonnen hat (schirreN, 2010, 149; 
scheschkeWitz, 2013, 56; 2015, 21-22, voN cArNAp-
BorNheim, ickerodt & siegloFF, 2017).

Da es sich bei all den hier beispielhaft ange-
führten Aktivitäten um denkmalrechtlich gese-
hen genehmigungspflichtige Maßnahmen han-
delt, hat das ALSH die gesetzliche Aufgabe, diese 
Myriaden an Aktivitäten zu verwalten, d. h. zu 
erfassen und seine Entscheidungen sowie etwai-
ge Ergebnisse zu dokumentieren. Grundlage ist 
hier der Verwaltungsakt, der fachlich Prüfungen 
gemäß § 12 (2) DSchG SH 2015 umfasst:
1. alle Maßnahmen in Denkmalbereichen und in 

deren Umgebung, die geeignet sind, die Denk-
malbereiche wesentlich zu beeinträchtigen;

2. alle Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten 
und Welterbestätten, die geeignet sind, diese 
zu beeinträchtigen oder zu gefährden;

3. alle Eingriffe in den Bestand eines Denkmals 
zum Zweck der Erforschung;

4. die Anwendung archäologischer Methoden, 
die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufin-
den, an Stellen, von denen bekannt ist oder 
den Umständen nach zu vermuten ist, dass 
sich dort Kulturdenkmale befinden;

5. das Verwenden von Mess- und Suchgeräten, 
die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufin-
den, ohne dazu nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt zu sein;

6. Nachforschungen, Erdarbeiten oder tauche-
rische Bergungen an Stellen, von denen be-
kannt ist oder den Umständen nach zu ver-
muten ist, dass sich dort Kulturdenkmale 
befinden, ohne dazu nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt zu sein; oder

7. die ganze oder teilweise Inbesitznahme eines 
durch Grabung oder durch taucherische Ber-
gung zutage getretenen Kulturdenkmals.

Hiermit hat der Gesetzgeber der archäologischen 
Denkmalpflege einen strikten Arbeitsrahmen 
vorgegeben, den es dann im Arbeitsalltag mit 
‚Leben‘ zu füllen gilt. Formal löst jeweils ein ent-
sprechender Antrag eine Prüfung aus. Diese kann 
jeweils aus zwei Ebenen bestehen. Neben der fach-
lichen43 prüft das ALSH auch die persönliche Eig-
nung44 des Antragstellers. Dabei meint Forschung 
an archäo logischen Denkmalen in Schleswig-Hol-
stein bereits das Absammeln von Lesefunden auf 
Äckern und reicht bis zu den deutlich aufwen-
digeren Grabungsprojekten. Diese und andere 

Ebene
Aufbau

           dreigliedriger Aufbau                                                             zweigliedriger Aufbau

Ministerium Oberste Denkmalschutzbehörde Oberste Denkmalschutzbehörde

Land Obere Denkmalschutzbehörde Denkmalfachbehörde

Kommunal Untere Denkmalschutzbehörde (UD) Untere Denkmalschutzbehörde (UD)

Abb. 3  Wie im Naturschutz sind im Regelfall die Unteren Denkmalschutzbehörden als Verwaltung für den Vollzug des 
Denkmalschutzgesetzes zuständig. Da dies sich auf kommunaler Ebene häufig auf die reine Verwaltungstätigkeit beschränkt, halten 

viele Bundesländer Sachverstand in den Denkmalfachbehörden vor. Diese können in unterschiedlichem Maße die Fachaufsicht 
wahrnehmen, sind aber auch beratend tätig.
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Forschungsvorhaben können von allen Leuten 
durchgeführt werden, die die jeweils benötigte 
fachliche Eignung z. B. durch Studium, Feldprak-
tika oder, wie im Fall der Detektorarchäo logie, 
entsprechende Schulungen nachgewiesen haben. 
Zur Versagung führen bereits Zweifel an der Ge-
wissenhaftigkeit der Ausführung oder bekanntes 
ordnungswidriges Verhalten des Antragstellers45 
oder Falschangaben zur Erlangung einer Geneh-
migung. Grundlage der jeweiligen Genehmigung 
ist neben dem Nachweis der eigenen fachlichen 
Kompetenz46 ein Projektkonzept sowie der Nach-
weis der Finanzierung des Vorhabens einschließ-
lich des für das Vorhaben nötigen Personals. 
Letzteres gilt nicht nur für die Feldprojekte, son-
dern auch für die sachgerechte Aufarbeitung von 
Dokumentation und Funden. 
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, Fundmeldungen, 
Grabungsberichte, Dokumentationen (inkl. analo-
ger und digitaler Daten) sowie Funde und Proben 
systematisch zu erheben und langfristig zu archivie-
ren, um sie zukünftiger Forschung zur Verfügung 
stellen zu können. Diese fachliche und rechtliche 
Notwendigkeit des Authentifizierens von Infor-
mationen wird lediglich von einigen, sehr wenigen 
Akteuren nicht akzeptiert und als willkürliches 
Staatshandeln gedeutet (s. a. ickerodt, 2013c). In die-
sen Peer-Gruppen wird staatliches Handeln gerne 
durch den Filter von z. B. Verschwörungstheorien 
gesehen oder als willkürliches Handeln gedeutet. In 
den Social-Media-Foren kommt es hier dann zu dem 
sog. digitalen Tribalismus. Die Foren werden zu 
Echokammern, in denen es im schlimmsten Fall zu 
Gruppenpolarisation kommt, an deren Ende wiede-
rum die Ansichten von Gruppen nach der Diskus-
sion extremer sind als vor der Diskussion.

Fachwelt und Öffentlichkeit: Ein Fazit

Die ‚Archäologie‘ wird wie alle Forschung von Ak-
teuren getragen. Neben diesen inneren Einflüssen 
geben ihr auch äußere Einflüsse ihr Gepräge. Sie 
ist schließlich mit ihren Institutionen Produkt des 
öffentlichen Willens. Im Fach treffen Spezialisten 
auf Generalisten, Neuerer auf Traditionalisten, 
Macher auf Beobachter usw. (Abb. 2). In dem da-
rauf Bezug nehmenden Zusammenspiel begegnet 
die Öffentlichkeit neben den Hauptberuflichen 
dem Ehrenamt. Sie sieht Theoretiker und Praktiker 
oder Buchgelehrte und Feldforscher. Was ist Real, 
was Pose? Was ist Image, was Stereotyp?

Den dahinterstehenden, Institutionalisierung, 
Professionalisierung und Spezialisierung umfas-
senden Prozess hat Hermann Behrens (1997) sei-
nerzeit mit „brauchen wir in Deutschland mehr als 
100 Archäologien?“ kritisch kommentiert. Dieser 
Prozess war auf seinen unterschiedlichen Ebenen 
durch eine grundsätzliche Einigkeit über For-
schungsgegenstand und Erklärungsmethoden 
ge kennzeichnet. Dabei unterläuft der Prozess der 
Spezialisierung das Moment der fachlichen Einig-
keit, da er implizite Perspektivverschiebungen 
mit sich bringt. Die Professionalisierung in Teil-
bereichen des Fachs führt zu Kritik an Praktiken 
und Fachsichten in anderen. Es kommt in der je-
weiligen Peer Group zu Bestätigungsfehlern. Es 
werden systematisch solche Daten, Fakten und 
Informationen, aber auch Ansätze oder Strate-
gien bevorzugt, die gut zu den sich entwickeln-
den eigenen Überzeugungen und Erwartungen 
des jeweiligen Subsystems passen. Eine Folge ist 
ein sog. Bias. Der aus der Meinungsforschung be-
kannte Begriff bezeichnet diese systematische Nei-
gung zu Wahrnehmungs-, Erinnerungs-, Denk- 
und Urteilsfehlern. Diese Fehler können auch 
nicht durch kritisches Denken aufgelöst werden, 
da es sich hier zumeist nicht um absichtlich ver-
breitete Falschinformationen handelt. Vielmehr 
ist das Bezugsystem durch eine Detailrationalität 
gekennzeichnet, die einfach nur einen Ausschnitt 
aus dem Gesamtsystem theoretische, praktische 
und rechtliche Grundlagen der Archäologie bie-
tet. Eine Konsequenz sind dann nahezu unbe-
grenzt viele Perspektiven auf das, was ‚Fachlich-
keit‘ und deren Vermittlung in die ‚Öffentlichkeit‘ 
ausmacht. Die dahinterstehende Unbestimmtheit 
erweist sich als grundlegende, aber zu überwin-
dende Schwierigkeit. Wer spricht für wen und 
darf was entscheiden? Wer nimmt die Interessen 
des Faches wie, warum und mit welchem Ziel 
war? Es kommt zu einer Vielstimmigkeit, die si-
cherlich Produkt von Demokratisierung und Digi-
talisierung ist und eine innerfachliche Diskussion 
um Inhalte, Praktiken, Autorität oder bspw. Zu-
ständigkeit erfordert. Diese fachinterne Schwie-
rigkeit wird durch die ebenfalls zu konstatierende 
Unbestimmtheit des Begriffs Öffentlichkeit gestei-
gert. An dieser Stelle seien die Medien als Teil der 
Öffentlichkeit einmal ausgeklammert, zumal die 
journalistische Auseinandersetzung mit Archäo-
logie durch eine Vielzahl an Aspekten gekenn-
zeichnet ist. Im Vordergrund steht eine sich an 
z. B. Neuheitserlebnissen, Sensationen oder eben 
Dissensen orientierende und durch ökonomische 
Sachzwänge geprägte selektive Berichterstattung.
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Archäologie und öffentliches Interesse
Grundsätzlich ist Archäologie im öffentlichen In-
teresse (z. B. § 1 dschg sh, 2015) und die fach-
liche Institutionalisierung erfolgte auf Wunsch 
der Öffentlichkeit. Dabei kommt der Verwal-
tungsarchäologie eine besondere Bedeutung zu, 
da sie die TöB übernimmt. Die sich hieraus erge-
benden bzw. die damit verbundenen Aufgaben 
können und sollen das Fach ‚Archäologie‘ nur in 
der jeweiligen regionalen Zuständigkeit und nicht 
in seiner Fachgesamtheit abbilden. Grundlage ist 
hier der den Denkmalschutz tragende politische 
Willen eines Landes, den es umzusetzen gilt. 

Daneben steht das sich permanent weiter ent-
wickelnde fachliche Selbstverständnis. Es wird in 
den sich spezialisierenden Umgebungen durch 
jeweils spezifische Perspektiven und Handlungs-
logiken getragen. Diese sind wiederum in gesamt-
gesellschaftliche Prozesse eingebunden. Beides 
ist mit einer steigenden Daten-, Fakten- und In-
formationsdichte, aber auch mit Digitalisierung, 
Demokratisierung und Globalisierung verbunden. 
Dieses Wechselspiel erfordert geradezu die Frage 
nach der (Neu-)Bewertung der das Fach tragenden 
Autoritätsformen (Abb. 4). Dabei führen die ver-
schiedenen fachlichen Umfelder durchaus zu un-
terschiedlichen Vorstellungen, was Archäologie 
ist bzw. ausmacht und in welchem Verhältnis die 
eigene Arbeit jeweils zur Öffentlichkeit steht. 

Wer aber kontrolliert Fachwissen in einer sich 
dynamisch entwickelnden Öffentlichkeit? Diese 
Frage steht für einen im Fach zu führenden Aus-
handlungsprozess um insbesondere Arbeitsziele, 
Themenschwerpunkte und Forschungsstrategien, 
aber auch um Leitmedien, Gatekeeper-Funktionen, 
Entscheidungskompetenzen und Zuständigkei-
ten. Bei einem solchen Aushandlungsprozess, den 
es bei steigender Informationsdichte und abneh-
menden Aufmerksamkeitsspannen zu führen gilt, 
kann es nicht um Plausibilitäten gehen. Der Wahr-
heitsgehalt von Daten, Fakten und Informationen 
kann ohne Kenntnis des erklärenden Bezugsy-
stems auch nicht über kritisches Denken ‚rational‘ 
oder ‚wissenschaftlich‘ erfasst werden. Begriffe 
wie Objektivität, Wahrhaftigkeit oder Wahr-
heit kommen hier immer an Grenzen, wenn die 
‚wirklichen‘, rechtlich- sowie fachlich-organisa-
torischen Rahmenbedingungen nicht verstanden 
sind und Bewertungen über nicht richtig veror-
tete Positionen erfolgen. Der eigene Anspruch auf 
Wahrhaftigkeit mag den ‚gesunden Menschen-
verstand‘ oder fachlich gesehen eine Detailrati-
onalität widerspiegeln. Ohne Berücksichtigung 
der gesetzlich, organisatorisch und durch gute 
fachliche Praxis vorgegebene Handlungslogik ha-

ben solche Aussagen allerdings nur eine geringe 
Aussagekraft. Ihre katastrophale Wirkung entfal-
ten sie über ihre Außenwirkung: Sie werden von 
Außenstehenden als wissenschaftlich abgesichert 
und objektiv wahrgenommen. 

Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen. Wäh-
rend aus der Wissenschaft kommende Aussagen 
schlichtweg auch Ausdruck von fehlenden Kom-
petenzen oder Irrtümern sowie Produkt selektiver 
Berichterstattung sein können, deren wirklicher 
Kritikpunkt fehlende Sorgfaltspflicht ist und der 
Autor letztlich grob fahrlässig gehandelt hat, 
können sie auch mit konkreter Täuschungsab-
sicht getätigt werden. Für Außenstehende ist dies 
allerdings nicht immer ersichtlich. Das Spektrum 
reicht hier von bewusster Propaganda bis hin zur 
unbewusst erzeugten Desinformation. Beides ist 
durch ein prekäres Verhältnis zur Wirklichkeit 
gekennzeichnet. Ihre gesellschaftliche oder ge-
sellschaftspolitische Wirkung wird über verzerrte 
Wahrnehmungen, gefühlte Wahrheiten oder al-
ternative Fakten getragen. Es gibt nicht nur die 
eine Wahrheit und Wirklichkeit sowie eine Viel-
zahl von Sichtweisen darauf, sondern eben auch 
alternative Wahrheiten und Wirklichkeiten. Um 
dies jeweils Erkennen und bewerten zu können, 
bedarf es immer der Verortung. Dieser Punkt 
erscheint grundlegend, da öffentliches Interesse 
eine Black Box ist, bei der nicht abzusehen ist, was 
herauskommt, wenn archäologisches Wissen auf 
sog. Echokammern trifft und zur Gruppenpolari-
sation und digitalem Tribalismus beiträgt.

Archäologie, Teilöffentlichkeit und soziale Identität
Der skizzierten, eigentlich binnenfachlich zu füh-
renden Diskussion kommt immer dann eine be-
sondere Bedeutung zu, wenn sie eng mit der Kon-
struktion von sozialer Identität verbunden wird. 
Die Wirkung von archäologischen Inhalten – und 
hier sind insbesondere Orte und Funde, aber auch 
das Wissen über beides gemeint – reicht neben der 
rein wissenschaftlichen Bedeutung aufgrund cha-
rismatischer Zuschreibungen von der genannten 
politisch-religiösen bis in parawissenschaftlich-
magische Verwendungen. Diese beiden Bereiche 
unterscheiden sich lediglich durch den Grad der 
öffentlichen Verwendung, d. h. magisch-parawis-
senschaftliches Denken erfolgt im individuell-pri-
vaten, politisch-religiöse Verwendung ist gerade 
durch die öffentliche Inszenierung wie im Dritten 
Reich geprägt. Eine solche Inbesitznahme oder 
Aneignung firmiert heute unter dem Titel „who 
owns the past?“ und wurde in der Vergangenheit 
ausführlich an anderer Stelle bearbeitet (ickerodt, 
2010a; 2010b; 2011b). 
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Vor diesem Hintergrund wurde hier der unbe-
stimmte Begriff ‚Öffentlichkeit‘ aufgegriffen und 
beispielhaft an den die schleswig-holsteinische 
Landesarchäologie tragenden Gruppen exempli-
fiziert47. Dessen ungeachtet führen die verschie-
denen fachlichen Umfelder zu durchaus unter-
schiedlichen Vorstellungen, was Archäologie ist 
bzw. ausmacht und in welchem Verhältnis sie zur 
Öffentlichkeit steht. 

Aus der fachlichen Perspektive geht es darum, 
welche Aspekte der Fachlichkeit thematisch aufge-
nommen werden. Eine konkrete Auswirkung von 
Demokratisierung und Digitalisierung ist das Hin-
terfragen von Entscheidungskompetenzen und 
Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der kri-
tischen Auseinandersetzung um die jeweiligen 
fachpolitischen Ziele und Forschungs- bzw. Ar-
beits agenden. Hier wird die Fachautorität der 
zu ständigen Stelle zunehmend in ihrer rechtlich-
organisatorischen Aufgabenstellung falsch einge-
schätzt. Im Gegensatz zu der eingangs angeführten 
– gelegentlich selektiven, gelegentlich theore-
tischen – Diskussion des Verhältnisses von Archäo-
logie und Öffentlichkeit ist die archäologische 
Denkmalpflege konkretes Produkt des öffentli-
chen Interesses und als solches TöB. Sie ist als Teil 
der öffentliche Verwaltung Ergebnis eines öffent-
lichen Meinungsbildungsprozesses und in einen 
fortlaufenden gesellschafts- und wissenschaftspo-
litischen Austausch eingebunden. Daneben hält sie 
das dargestellte breite Spektrum an Teilhabemög-

lichkeiten bereit. Auf einer abstrakten Ebene ist 
das der Austausch mit den nicht-kommerziellen, 
den kommerziellen und den Kreativ-Sektoren. 
Auf der konkreten Ebene reicht dieses Engage-
ment von privaten individuellen Forschungsinte-
ressen in Teilgebieten der Landesforschung bis in 
Teilgebiete der Verwaltungsarchäologie oder in 
die Bauleitplanung. Auch wenn hier insbesonde-
re die Schleswig-Holsteinische Praxis beispielhaft 
herausgestellt wurde, so hilft dieses, die föderale 
Umsetzung von archäologischer Denkmalpflege 
als jeweils regionalspezifische gesellschaftspoli-
tische Lösung zu verstehen, die das Ergebnis eines 
jeweiligen demokratischen Willensbildungspro-
zesses ist. In diesem Gefüge können grundsätzlich 
alle Gruppen ihren individuellen Zugang zum 
archäologischen Erbe finden. Grenzen gibt hier 
der Denkmalschutz immer dann, wenn dieses In-
teresse gegen dessen Ziele verstößt. Sicherlich hat 
jeder ein Recht auf seine individuelle Annäherung. 
Aber sicherlich muss auch im Denkmalschutz zwi-
schen individuellen und gesellschaftlichen Interes-
sen abgewogen werden. Jeder darf auch in einer 
offenen Gesellschaft eben nicht alles. Wenn bspw. 
das archäologische Erbe Element von Religions-
ausübung wird und die Religionsausübung Deck-
mantel und Grundlage von rechtsextremer oder 
-radikaler Ideologisierung ist, dann können und 
müssen, das ist die Lehre der Weimarer Republik, 
hier sicherlich rechtstaatliche Grenzen gezogen 
werden (s. a. ickerodt, 2017a, insb. 398; 2017b, 108; 

Museen (staatliche, private), 
Sammlungen

archäologische Vereine, Gesellschaften, 
Verbände

 — ökonomische Autorität 
(wirtschaftliche Abhängigkeit)

 — fachpolitische Autorität 
(berufliche od. akademische 
Abhängigkeit)

 — Amtsautorität 
(organisatorische Rolle im Fach)

 — Fachautorität 
(wissenschaftliches Profil)

 — persönliche Autorität 
(individuelle Eigenschaft)

archäologische Denkmalpflege 
(Denkmalschutzbehörden, Fachämter, 
Fachfirmen, Vertrauensleute, Sammler, 

Detektorgänger usw.)

staatliche und private Forschungsförderung

Universität (Forschung und Lehre), 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 

private Forschung

Abb. 4  Die unterschiedlichen Aufgabengebiete im Bereich der staatlichen Organisation von archäologischer Denkmalpflege stellen 
sehr unterschiedliche Ansprüche an Professionalisierung, Erfahrung und Wissen. Da viele Arbeiten im Fach auf Erfahrungswissen 

rekurrieren, tragen die unterschiedlichen Autoritätsaspekte zur Bewertung von Fähigkeiten, Ergebnissen und Bedeutung bei.
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s. a. ickerodt & müller, 2017). Hier kann und muss 
der Rechtsstaat im Allgemeinen und die archäolo-
gische Denkmalpflege im Speziellen in der Debatte 
um „who owns the past?“ Position beziehen.

Viele der in der binnenfachlichen Diskussion 
um Teilhabe an Archäologie genannten Kritik-
punkte wurden mit einiger Berechtigung vorge-
bracht. Insbesondere R. Karl (2011; 2012a; 2012b; 
2014; 2016; kArl & möller, 2015) positioniert sich 
als Anwalt von Partikulargruppen, die von ‚Den 
da oben‘ übervorteilt oder deren berechtigte An-
sprüche ausgesessen oder schlichtweg nicht an-
erkannt werden. Im Gegensatz zu der die Arbeit 
im Denkmalschutz bestimmenden grundsätz-
lichen Überprüfbarkeit durch die Verwaltungs-
gerichte erscheinen die Karlschen Einlassungen 
sowie dessen Präsenz in den sozialen Medien 
und einschlägigen Foren durch Aspekte gekenn-
zeichnet, die unter dem Blickwinkel der Gegen-
öffentlichkeit und damit zusammenhängenden 
Bias-Formen verstanden werden können. Dabei 
werden einseitig die Interessen von Teilöffentlich-
keiten bevorzugt. Etwas kritischer ist der Aspekt 
zu sehen, dass einige der Einlassungen indirekt 
auch Handlungen anstoßen, die gegen das Denk-
malschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein 
verstoßen könnten. Besonders ärgerlich ist hier 
der Umstand, dass konkret bestehende rechtliche 
Regelungen als ‚verquere Fachsichten‘ dargestellt 
und nicht als Ergebnis eines demokratischen Mei-
nungsbildungsprozesses gesehen werden. Letzt-
lich spielt es hier keine Rolle, ob bewusst Des-
information betrieben wird. Es ist auch egal, ob 
möglicherweise verzerrte Wahrnehmungen, ge-
fühlte Wahrheiten oder alternative Fakten dahin-
terstehen. Prekärer wären schon fachliche Irrtü-
mer oder Fehler, unbewusste Falschdarstellungen 
oder selektive Darstellungen. Welche Gründe 
auch immer dahinterstehen, die Wirkung ist so-
wohl für die archäologische Denkmalpflege als 
auch das ar chäo logische Erbe sowie die das Ganze 
tragende Verwaltungsstruktur und das diese tra-
gende Ehrenamt fatal. Häufig, und das gilt insbe-
sondere für die Social-Media-Diskussionen, wer-
den immer wieder Rechtspositionen vertreten, die 
nicht nur das Gesamtsystem angreifen und durch 
den Vorwurf des Autoritätsmissbrauchs diskredi-
tieren, sondern gelegentlich sogar zu Verstößen 
gegen das Denkmalrecht aufrufen.

Dessen ungeachtet ist die Stärke moderner 
Denkmalpflege, dass sie eine Vielzahl an Teil-
habemöglichkeiten bietet, die von Denkmal-
schutzpolitik über Denkmalschutz bis in die ar-
chäologische Feldforschung reichen. Ein solches 
Zusammenspiel braucht, wenn es die erreichte 

Qualität halten will, Spielregeln, an die sich alle 
Akteure, Hauptberufliche oder Laienforscher, 
halten müssen. Ziele sind, wissenschaftlich va-
lides Wissen zu erzeugen, das archäologische 
Erbe in seinen unterschiedlichen Formen nach-
haltig zu erhalten und zu entwickeln und eben 
auch die Möglichkeit zur individuellen, außer-
wissenschaftlichen Aneignung zu gewährleisten. 
Dies alles funktioniert sicherlich nicht mit den 
wenigen Hauptberuflichen, sondern eben nur 
über ein breites ehrenamtliches Engagement. 
Und hier kann Schleswig-Holstein, wie die ande-
ren Bundesländer auch, auf eine breite, historisch 
fest etablierte öffentliche Akzeptanz und Unter-
stützung zurückschauen.

A n m e r k u n g e n

1 Der Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, den der 
Verf. auf der DGUF-Tagung 2018 „Sharing Heritage - Die 
Teilhabe am kulturellen Erbe als Bürger- und Menschenrecht“ 
in München hielt.

2 Diese scheint zunächst von der klassischen Archäologie 
ausgegangen zu sein (himmelmANN, 1976) und dann ihren 
Weg in die ur- und frühgeschichtliche Archäologie genom-
men zu haben (z. B. WolFrAm & sommer, 1993; schmidt, 1994; 
ziNtzeN, 1998; aus archäologisch-denkmalpflegerischer 
Sicht s.a. ickerodt, 2005; 2007; 2008; 2010a; 2010b; 2011b).

3 Das „Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäo-
logischen Erbes“ vom 6.5.1969 bzw. in seiner revidierten 
Fassung vom 16.1.1992 (Konvention von Valetta/La Va-
lette bzw. von Malta) definiert in § 1 das archäologische 
Erbe als Überreste und Gegenstände oder sonstige Spuren 
menschlichen Lebens, die von Epochen und Kulturen zeu-
gen, die mit archäologischen Methoden untersucht wer-
den können. Sie wird in der Charta von Lausanne (1990), 
die vom International Committee for the Management 
of Archaeological Heritage (ICAHM) erarbeitet wurde, 
in Artikel 1 – Begriffsbestimmung vorbereitet. „Es [das 
archäologische Erbe; Anm. d. Verf.] umfasst alle Spuren 
menschlicher Existenz und besteht aus Stätten, an denen sich 
menschliche Tätigkeiten manifestieren, verlassenen Baustruk-
turen aller Art über und unter der Erde sowie unter Wasser und 
den damit verbundenen beweglichen kulturellen Hinterlassen-
schaften.“ (s. a. höNes, 1992; 1997).

4  Z. B. möller, 1982; miNisterium Für stAdteNtWickluNg 
uNd verkehr iN NordrheiN-WestFAleN, 1991, 18-19; horN, 
kier, kuNoW & trier, 1991; reichsteiN, 1991.

5 Z. B. kristiANseN, 1992; ickerodt, 2005; 2008; 2011a; 
2011b; pollAk, 2010. Eine frühe Auseinandersetzung mit 
der Thematik findet sich bei herrmANN (1978b) und leuBe 
(1983). Insbesondere im Rahmen der Kulturlandschaftsde-
batte um die Konvention von Florenz kommt es zu einem 
transdisziplinären Dialog (ickerodt, 2005; BuNd heimAt 
uNd umWelt iN deutschlANd, 2006, gAese, sANdholz & Böh-
ler, 2006; meier, 2006).
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6 Der ehemalige Kultusminister Hans Maier (1974, 171) 
konstatiert in einer Rede vor der Akademie der Schönen 
Künste bereits am 21.11.1974 in München eine zweifellos 
zunehmende Bereitschaft im Zeichen von Umweltschutz 
und Denkmalpflege im Vergangenen zu leben. Diese Stim-
mung drängt die Denkmalpfleger in einem Wechselspiel 
mit dem erstarkenden Naturschutzgedanken in eine neue 
avantgardistische Rolle. Sie zielt wie bereits zu Beginn des 
20. Jh. darauf, dem auf Innovation, Modernisierung und 
Prosperität abzielenden Strukturwandel und dem darauf 
aufbauenden gesellschaftlichen Umstrukturierungspro-
zess einen Gegenpol zu bieten. Dieser rekurriert auf eine 
unbestimmte, in der eigenen Ur- und Frühgeschichte ge-
suchten Ursprünglichkeit und basiert klassisch auf Schutz-
gedanken und Erhaltungsfunktion. Diese hier angedeutete 
innerdeutsche Diskussion findet sich inzwischen auch auf 
europäischer Ebene (z. B. lAgerlöF, 2013; schut, schArFF & 
de Witt, 2014).

7 Z. B. trigger, 1980; 1984; kristiANseN, 1981; meltzer, 
1983; gero, 1985; Wilk, 1985; pAttersoN, 1986; doBiNsoN & 
gilchrist, 1986.

8 Z. B. Bollmus, 1970; kAter, 1974; ArNold, 1990; hAss- 
mANN & JANtzeN, 1994; ArNold & hAssmANN, 1995; JuNker, 
1998; legeNdre, 1999; musee Archeologique strAsBourg & 
musees de lA cour d’or metz, 2001; steuer, 2001; kuhNeN, 
2002; leuBe, 2002.

9 Z. B. BehreNs, 1994; coBleNz, 1998; griNgmuth-dAllmer, 
1993; JAcoBs, 1993; schokNecht & kuNoW, 2003.

10 Der Ursprung dieses Prozesses ist trotz älterer Vorfor-
men im 19. Jh. zu suchen. Die heutige Praxis der jeweiligen 
Institutionen muss daher in ihrem Verhältnis untereinan-
der immer auch in Relation zu den sich seit damals ent-
wickelnden binnen- und außerfachlichen Organisations-
formen gesehen werden. Deren Einbettung ist kausal an 
einen reziproken Prozess der Konstituierung gesellschaft-
licher Ordnung und der sie tragenden soziale Identität 
gebunden. Leitaspekt ist hier der alle gesellschaftlichen 
Bereiche durchdringende Prozess der Verwissenschaftli-
chung. Geschichtswissenschaften und die Archäologien 
entwickeln sich aus der Altertumskunde. ‚Geschichte‘ 
oder besser Daten, Fakten und Information werden in 
Erzählungen von historischen Zusammenhängen zur Be-
gründung von Ordnung und Wirklichkeit genutzt. Die hi-
storischen Disziplinen (inkl. Archäologie) erhalten zuneh-
mend eine größere Bedeutung für die Öffentlichkeit des 
19. und 20. Jh. und führen zu einem Wandel im Geschichts-
bewusstsein. Dieser trägt Institutionalisierungsprozesse 
(Museum, Denkmalpflege und universitäre/außeruni-
versitäre Forschung) sowie die damit einhergehende Ver-
fachlichung und Professionalisierung; dieses alles steht 
wiederum in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen und 
politischen Prozessen, deren wachsende Akzeptanz sich in 
einer sich verändernden Erinnerungskultur niederschlägt 
und deren Erfolg sich einerseits über die Einrichtung und 
Finanzierung von Institutionen, andererseits auch über 
die Aspekte Resonanz in den Massenmedien oder im Tou-
rismus (Welterbestätten, Denkmale) niederschlägt.

11 Mit diesem Begriff wird die Zuständigkeit für öffentliche 
Sachbereiche wie dem Natur- oder dem Denkmalschutz 
benannt. Die Grundlage für in diesem Fall das ALSH als 
oberer Landesbehörde ist das Denkmalschutzgesetz des 
Landes. Auf dieser Grundlage sowie über die Einbindung 
über das Baurecht muss das ALSH im Rahmen von Pla-
nungsprozessen den Belang des archäologischen Erbes 
entsprechen fachlicher Standards und rechtlicher Rege-
lung vertreten. Die Berücksichtigung dieses Belangs im 
Planungsprozess und darüber hinaus wird dann kontrol-
liert. Dabei ist die archäologische Denkmalpflege nur ein 
Belang von vielen. Die Wahrnehmung der Trägerschaft 
öffentlicher Belange ist jeweils an Fristen und konkrete 
Zuständigkeiten und Aufgaben gebunden.

12 Ein interessantes Beispiel ist die Diskussion in dem 
Sammelband Integrating Archaeology. Science – wish – real-
ity (schücker, 2012). Hier wird die gesellschaftspolitische 
Funktion von Archäologie diskutiert. Bereits im Vorwort 
wird der Eindruck erweckt, verschiedenen Gruppen 
würde der Zugang zur Archäologie verwehrt. Grundla-
ge der Auffassung ist eine eher theoretische Perspektive. 
Zudem werden die rechtlich-administrativen Rahmenbe-
dingungen und deren Umsetzung in organisatorischen 
Strukturen aus einer europäischen Vogelperspektive be-
trachtet und deren auf konkreten Prinzipien und Rechts-
hierarchien basierende Umsetzung in der Bundesrepublik 
Deutschland oder Österreich völlig verkürzt und dadurch 
verzerrend dargestellt (z. B. kArl, 2012b). Dies gilt insbe-
sondere auch für die umfängliche publizistische Tätigkeit 
von Raimund Karl (2011; 2012a; 2012b; 2014; 2016; kArl & 
möller, 2015). Ziel dieses Beitrages ist es u. a., einige der 
von ihm getroffenen Aussagen einzuordnen.

13 Zur europäischen Diskussion z. B. lAgerlöF, 2013.

14 Ein wichtiger Aspekt war die Einführung des sog. Verur-
sacherprinzips, das eine Diskussion des Verhältnisses von 
Firmenarchäologie zu den staatlichen Archäologien nach 
sich zog (aus archäologischer Sicht: kNoop, 1994; kühlWet-
ter, 1998; lüdtke, 1997; roth, 1997; telleNBAch, 1998; Weski, 
1998; aus juristischer Sicht: oeBBecke, 1997; 1998).

15 Zu deren Genese in Schleswig-Holstein: ickerodt, 2013b; 
2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d.

16 „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen 
Interesse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege 
der kulturellen Lebensgrundlagen, die auch eingedenk der Ver-
antwortung für die kommenden Generationen der besonderen 
Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft anvertraut sind. 
Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Res-
sourcennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ § 1 
(1) DSchG SH 2015. Der Hinweis auf das öffentliche Inte-
resse findet sich auch in §§ 2 (2) und 13 (2) DSchG SH 2015.

17 Dieser Zusammenhang prägt auch die entstehende eth-
nologische Forschung gegen Ende des 19. Jh. Grundlage 
der Zusammenarbeit von Ethnologie und Ur- und Früh-
geschichte ist vor allem das Aktualismus-Prinzip sowie, 
in der Phase der historischen Ethnologie, die konkrete 
musea le Praxis und deren methodologische Grundlagen 
(ickerodt, 2020).
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18 Dieser Prozess setzt in der Neuzeit mit z. B. der Entste-
hung der Christlichen Archäologie (Geschichte der christ-
lichen Kirche in Europa) bzw. der Biblischen Archäologie 
(Archäologie des Heiligen Landes) ein und setzt sich bis 
heute in gesellschaftspolitisch motivierten Forschungs-
bereichen wie der Feministischen Archäologie fort. Eine 
fachliche Absicherung erfolgt nicht zuletzt durch institu-
tionelle oder projektbezogene Förderungen.

19 Mit diesem Begriff wird der determinierende Einfluss 
von ‚Vergangenheit‘ auf ‚Gegenwart‘ umschrieben. Durch 
Entscheidungen werden in der Gegenwart Strukturen und 
Rahmenbedingungen erzeugt, die sich in jeweils spezi-
fischer Intensität auswirken. Als Anfangskausalitäten ge-
ben sie wirtschaftlichen, sozialen oder naturräumlichen 
Strukturen einen Impuls. Derlei grundsätzlich ungerichte-
te Prozesse können als teleonom bezeichnet werden (s. a. 
ickerodt, 2006, 9).

20 Der letztlich zur Umsetzung gesellschaftspolitischer 
Ziele über gesetzliche Regelung sich manifestierende Pro-
zess kann wohl auf einer abstrakten Ebene im Kanon der 
Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche verstanden 
werden und berücksichtigt jeweils auch das individuelle 
Recht zur Selbstverwirklichung, insofern dieses wie in 
diesem Fall vom eigenen Interesse an archäologischer For-
schung getragen wird. (Mit Blick auf die archäologische 
Denkmalpflege s. a. ickerodt, 2013, 29; 2016, 271).

21 Das wissenschaftlich abgesicherte Experimentieren ist 
nicht das Ziel, sondern auch hier reicht das Nachahmen 
von Forschung durchaus aus. Nicht selten wird hier der ex-
perimentelle Erfolg mit historischer Faktizität gleichgesetzt. 
Genrebildend ist die Forschung von Thor Heyerdahl.

22 Dieser seit dem 18. Jh. etablierte kunsthistorische Ansatz 
findet sich seit einigen Jahren auch in der politischen Fake 
News-Debatte, bei der es neben dem Standpunkt, Gefühle 
sind wichtiger als Fakten auch um alternative Fakten und 
gefühlte Wahrheiten geht.

23 So erfolgt z. B. die Novellierung des Preußischen Aus-
grabungsgesetzes (krAus, 2012) Ende der 1950er Jahre 
zunächst in Schleswig-Holstein und dann in Folge des 
Strukturwandels in der Bundesrepublik Deutschland bun-
desweit (z. B. mAier, 1975, 155-158).

24 Z. B. herrmANN, 1978a, deutsches NAtioNAlkomitee Für 
deNkmAlschutz, 1982, 13; 2012; segers-glocke, 2004; icke-
rodt, 2007; 2010a; 2010b; 2011b; Boersch, 2010; 2011; Bloe-
mers, kArs, vAN der vAlk & WiJNeN, 2010; Wehling, 2013.

25 In der Regel werden die Materialien, die den Willens-
bildungsprozess hinter der gesetzlichen Umsetzung doku-
mentieren, fachlich nicht veröffentlicht. Allerdings gibt es 
Ausnahmen (z. B. miNisterium Für stAdteNtWickluNg uNd 
verkehr iN NordrheiN-WestFAleN, 1991). Die Gesetzge-
bungsverfahren sind an und für sich öffentlich einsehbar, 
z. B. für das DSchG SH: http://lissh.lvn.parlanet.de/
cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&
pass=&search=2BEM%3d224-11+AND+DART%3dG+
AND+JG%3d2015+AND+HNR%3D1&format=WEBD
OKFL [31.3.2020].

26 Der Institutionalisierungsprozess muss auch in seinem 
Verhältnis zur Finanzierung von ‚Archäologie‘ betrei-
benden Institutionen betrachtet werden. Dieser umfasst 
neben einer staatlichen Förderung auch Fundraising und 
Merchandising. Insbesondere über den wirtschaftlichen 
Erfolg in den beiden zuletzt genannten Punkten entschei-
det immer auch die weltanschauliche Anschlussfähigkeit 
mit. Die sich entwickelnden Massengesellschaften benöti-
gen neue Formen der Erinnerungskultur. Deren Kanonisie-
rung erfolgt über Narrative und gesellschaftliche Leitbilder 
und fördert die Einrichtung der genannten Institutionen 
und erfolgt zunehmend über die Massenmedien.

27 Vergleichbare Rahmenbedingungen gelten naturgemäß 
auch für universitäre und außeruniversitäre, museale oder 
privatwirtschaftliche Denkmalpflege und Forschung.

28 Grundsätzlich gilt der Schutz des archäologischen Erbes 
vor Zerstörung. Nur in Ausnahmefallen kann mittels inva-
siver Methoden untersucht werden. Dabei muss der Erhalt 
sowohl der Funde als auch der Dokumentation langfristig 
gesichert sein. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf ver-
bindliche Rechtsgrundsätze als auch rechtsunverbindliche 
Empfehlungen regierungsunabhängiger Institutionen 
(NGOs: ICOMOS, ICOM, IFLA, ICAHM, IUCN), die le-
diglich Vorbildcharakter haben (best practice) (s. a. demoule, 
2004; lettmANN, 2004; schAllmAyer, 2004; WAgNer, 2004).

29 Der Politologe Prof. Dr. Hans Maier als bayrischer Kul-
tusminister im Rahmen der Auftaktkundgebung zum Eu-
ropäischen Denkmalschutzjahr 1975 in Bonn.

30 Eine Zusammenstellung der aktuellen Gesetze findet 
sich unter Deutsches Nationalkomitee Denkmalschutz 
(dNk, 2016).

31 Z. B. Baurecht (schöNsteiN, 1993; herrmANN, 1993), 
Denkmalrecht, Eigentumsrecht, Planungsrecht, Umwelt-
informationsrecht, Urheberrecht, Schatzregal usw.

32 Europäische Union, Bund, Länder, Kreise, Ämter, Ge-
meinden.

33 Z. B. auf Bundesebene die Kultusministerkonferenz, der 
Verband der Landesarchäologen, das Deutsche National-
komitee für Denkmalschutz sowie die Kulturstiftungen 
der Länder oder kommunale Kultureinrichtungen (s. a. 
miNisterium Für stAdteNtWickluNg uNd verkehr iN Nordr-
heiN-WestFAleN, 1991, 93-94).

34 Z. B. Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen, 
Ostfriesische Landschaft, Stiftung Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen, Stiftung preußischer Kulturbesitz.

35 Eine Bewertung aus archäologischer Sicht bietet hiNgst 
(1959), aus politischer Sicht mAier (1975).

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d2
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d2
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d2
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d2
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d2
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36 Dieses beratende Gremium setzt sich aus den Delegier-
ten der folgenden Interessensgruppen zusammen: Vor-
schlagsberechtigt waren die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Landesverbände, die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Norddeutschland, die Arbeitsgemeinschaft der 
Grundbesitzer, die Interessengemeinschaft Bauernhaus/
Baupflege, die Schleswig-Holsteinische Landwirtschafts-
kammer, der Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer e. V., der Verband 
der norddeutschen Wohnungsunternehmen, die Hand-
werkskammer Schleswig-Holstein, der Verband der Re-
stauratoren, der Schleswig-Holsteinische Heimatbund 
als Vertretung der Heimatforscher, die Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein, die IHK Schleswig-
Holstein - Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck-, die 
Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und 
Schleswig-Holstein sowie das zuständige Ministerium und 
die beiden oberen Denkmalschutzbehörden und beide 
Fachbereiche der Hansestadt Lübeck. Daneben können die 
Fraktionen des Landtags ihre Delegierten entsenden.

37 Z. B. Verband der Landesarchäologen, Altertumsver-
bände, Archäologische Gesellschaft Schleswig-Holstein, 
Denkmalsalon, Schleswig-Holsteinische Heimatbund.

38 Z. B. Archäologische Gesellschaft Schleswig-Holstein, 
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V., Interessensge-
meinschaft Tunnel, Söl‘ring Foriining e.V., Bürgerstiftung 
Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten etc.

39 Die planungsrechtliche Bürgerbeteiligung ist in § 4a I 
BauGB und ermöglicht jeder natürlichen oder juristischen 
Person, „die betroffen ist oder Interesse an der Planung zeigt 
oder gezeigt hat“, eine Willensäußerung, die dann in das 
Abwägungsverfahren Eingang findet.

40 „(…) die vollziehende Gewalt [ist] an Gesetz und Recht ge-
bunden.“

41 Hiermit ist die Eintragung eines Denkmals in das Denk-
malbuch oder ein vergleichbares Instrument gemeint. 
Hierdurch wird der Denkmalschutz amtlich als Rechts- 
und Tatsachenänderungen festgelegt. Das tragende Ver-
fahren der Unterschutzstellung ist der Verwaltungsakt.

42 GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-11-3.

43 Z. B. Kenntnisse oder Grundkenntnisse der Ur- und 
Frühgeschichte, des Mittelalters, der Neuzeit und der 
Moderne, der Fachterminologien, der relevanten archäo-
metrischen Methoden, der Dokumentationsstandards, der 
Rechtsgrundlagen.

44 Die kann die Prüfung der Veranlassung oder das gesetz-
mäßige Verhalten des Antragstellers in Gegenwart und 
Vergangenheit umfassen.

45 Dies ist z. B. Handlung ohne Genehmigung, Zuwider-
handlung gegen die Mitteilung- und Auskunftspflicht, 
Unterschlagung, Beschädigung u. a. von Kulturdenkma-
len, Bekannte vorsätzliche Verstöße gegen das DSchG wie 
die Zerstörung von Kulturdenkmalen.

46 In Schleswig-Holstein hat sich das ALSH hier auf den 
Magister Artium, das Diplom bzw. den Master festgelegt. 
Der BA reicht an dieser Stelle als Grundqualifikation noch 
nicht aus.

47 Die mediale Öffentlichkeit wird hier bewusst ausge-
klammert, da die journalistische Auseinandersetzung mit 
Archäologie durch eine Vielzahl an zusätzlichen Aspekten 
gekennzeichnet ist. Im Vordergrund steht die genann-
te sich an z. B. an Neuheitserlebnissen, Sensationen oder 
eben Dissensen orientierende und durch ökonomische 
Sachzwänge geprägte selektive Berichterstattung. Diese 
kann, da Medien Teil der ‚Aufmerksamkeitsökonomie‘ 
sind, durch fehlende Gründlichkeit usw. geprägt sein. In 
solchen Fällen werden wirtschaftliche Ziele höher als die 
seit dem 19. Jh. etablierte journalistische Sorgfaltspflicht 
oder die sich an Wirklichkeit orientierende wahrheitsge-
mäße Berichterstattung angesehen. Nicht zuletzt hat Hein-
rich Schliemann als erster bewiesen, dass sich Archäologie 
medial und wirtschaftlich ‚ausschlachten‘ lässt.
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